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Wer te Leser, liebe Freunde!

“Gehe einmal im Jahr dorthin, wo du noch niemals warst.”
Dalai Lama 
 
Mit diesem Zitat von Dalai Lama, der uns wohl in vielen Dingen 
des Lebens inspiriert, wünsche ich dir viel Zeit. Zeit für ein ru-
higes und entspanntes Schmökern in unserem neuen Natur-
freunde Reiseprogramm. Ich wünsche dir Zeit für deine richtige 
Urlaubswahl und eine genussvolle Vorbereitung. Zeit für neue Ein-
drücke und spannende Erlebnisse. Zeit für neue Freundschaften.

Im Jahresprogramm 2020 findest du viele verschiedene Reise-
ziele mit unterschiedlichen Themen. Neben den bewährten Wan-
der-, Rad- und Kulturreisen bieten wir wieder neue Programme 
an. Aktuell im Programm sind unter anderem eine Kanutour in 
Kanada oder Pferdetrekking im Tian Shan Gebirge in Kirgistan. 
Außerdem geht es für unterschiedliche Touren mit unseren Alpin 
Profis nach Nepal und in das Hochland von Tibet. Auch heuer 
haben wir wieder unsere „Fair zur Natur“ Reisen im Programm. 
Hier schauen wir auf eine besonders umweltfreundliche An- und 
Abreise.

Bei allen Reisen sind uns die Qualität, das faire Preis-Leistungs-
verhältnis, eine moderate Gruppengröße und die persönliche 
Betreuung unserer Gäste durch unsere Naturfreunde Reisebe-
gleiter besonders wichtig. Denn genau das unterscheidet uns von 
vielen anderen Anbietern. Damit alles so funktioniert wie wir uns 
das vorstellen, haben wir in den Zielländern verlässliche Partner 
und im Büro die „Naturfreundedamen“ Stefanie, Steffi, Christa 
und Tamara, die sich engagiert und mit Begeisterung in neue 
Reiseziele vertiefen.

Lass dich von unserer Begeisterung anstecken, nimm dir Zeit, 
genieße unsere Urlaubsangebote, blättere im neuen Reisepro-
gramm und freue dich auf deinen nächsten Urlaub mit den Na-
turfreunden. Gerne nehmen wir dich dorthin mit, wo du noch 
niemals warst.

Naturfreundschaftliche Grüße

Ernst Sylvester Dullnigg
Geschäftsführer der Naturfreunde Touristik GesmbH
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Das wichtigste Stück des Reise-
gepäcks, ist ein fröhliches Herz.

Unsere Philosophie

Hermann Löns, deutscher Schriftsteller, 1866 - 1914
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Ganz nach dem Motto „Qualität vor Quantität“ bieten wir ein abwechslungsreiches Reiseprogramm 
mit fairem Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere Reisen werden in kleinen, überschaubaren Gruppen 
angeboten und zusätzlich ab Heimatflughafen/-bahnhof von einem österreichischen Naturfreunde 
Reisebegleiter betreut. Genieße eine unvergessliche Reise mit den Naturfreunden Niederösterreich.

Rudolf Lurger
Übungsleiter Schitouren

Rober t Glock
geprüfter Wanderführer
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Lappland

Diese Winterreise hat für jeden Wintersportler 
etwas zu bieten: wir genießen eine traumhaft 
weiße Winterlandschaft bei einer Schneeschuh-
wanderung, kommen den Rentieren ganz nahe 
und fahren mit dem Hundeschlitten. 

Mit Austrian Airlines gelangen wir bequem in 
den äußersten Norden Europas, nach Finnisch-
Lappland. Der Wintersportort Levi ist mit dem 
Bus nur 15 Minuten vom Flughafen entfernt. Das 
gemütliche Hotel mit dem lustigen Namen „Hullu 
Poro“, was so viel wie „verrücktes Rentier“ heißt, 
befindet sich direkt im Ort Levi und ist somit der 
ideale Ausgangspunkt für unser winterliches 
Abenteuer in Lappland. 

Reiseverlauf:
1. Tag: Flug Wien - Kittilä, Transfer ins Hotel
2. Tag: Langlaufen für Beginner
3. Tag: Ausflug zur Rentierfarm 
inkl. Rentierschlittenfahrt
4. Tag: Huskytour für Einsteiger, 6 km
5. Tag: Schneeschuhwanderung unterm Polarhimmel
6. Tag: Tag zur freien Verfügung 
7. Tag: Schnee-Fahrradtour mit dem Fatbike 
8. Tag: Flug zurück nach Wien

Winterreise

29.02. - 07.03.2020 

Naturfreunde Reisebegleitung: Robert Glock
Mindestteilnehmer:  15 Personen

Inkludierte Leistungen:
• Flug ab/an Wien - Kittilä 
• örtl. Transfers lt. Programm
• 7 Nächte im 3* Hotel Hullu Poro 
    mit Halbpension 
• Huskytour für Einsteiger mit 
    englischsprachigem Guide
• Langlaufen inkl. Langlaufschi, Schuhe, Stöcke 
• Schneeschuhwanderung unterm 
    Polarhimmel inkl. Schneeschuhe, Stöcke
• Ausflug zur Rentierfarm inkl. 
    Rentierschlittenfahrt (1 km)
• örtl., deutschsprachige Reiseleitung 
    lt. Programm
• Schnee-Fahrradtour mit dem Fatbike 
    inkl. Helm

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  € 1.670,-
Nichtmitglieder:    € 1.770,-
Einzelzimmerzuschlag:  €    260,-

Wo immer du hingehst, 
hat der Himmel dieselbe Farbe. 
Aus Persien

SCHNEEVERGNÜGEN
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Kitzsteinhorn
          

19.04. - 24.04.2020

Schivergnügen 
mit Edi Fürst

Bereits seit über 40 Jahren ein Hit unter Edi 
Fürst̀ s Reisen, denn Kaprun hat einiges zu bie-
ten: 100%ige Schneegarantie, Seilbahnen der 
Superlative bringen maximalen Komfort für Schi-
fahrer, Snowboarder, Carver und Ausflugsgäste. 
Nach dem Schivergnügen warten neben den 
g śchmackigen Köstlichkeiten im 4* Hotel Sonn-
blick auch der Wellnessbereich um den Schitag 
perfekt ausklingen zu lassen.

Für das körperliche Wohlbefinden stehen ver-
schiedenste Freizeiteinrichtungen wie Finnische 
Sauna, Hot-Whirl-Pool (36°), Bio-Kräuter-Sauna 
und ein Ruheraum mit Wasserbetten zur Verfü-
gung. In Verbindung mit Sauna und Hot-Whirl-
pool wartet ein Freischwimmbad auch im Winter 
bei wohligen 32°C.

Genieße dabei den beeindruckenden Blick auf 
die verschneite Winterlandschaft und die impo-
sante Bergkulisse.

Die Halbpension im 4* Hotel Sonnblick erfüllt alle 
Wünsche. Man startet mit einem kalten und war-
men Frühstücksbuffet. Am Nachmittag serviert 
man gerne zum Kaffee ein Stück Kuchen und 
am Abend lässt man den Tag würdig mit einem 
Wahlmenü ausklingen.

Naturfreunde Reisebegleitung: Eduard Fürst
Mindestteilnehmer: 20 Personen

Iran

Naturfreunde Reisebegleitung: Peter Plundrak
Mindestteilnehmer:  6 Personen
Maximalteilnehmer:  14 Personen 

01.05. - 10.05.2020

Der Iran ist ein gebirgiges Land und vor allem 
das mächtige Albors-Gebirge im Norden des Lan-
des bietet mit zahlreichen 3000er und 4000er-
Gipfeln viele Möglichkeiten für Schitouren im 
Frühjahr. Da der Massentourismus im Iran noch 
keine Rolle spielt, werden wir die Bergwelt in aller 
Ruhe erleben können. Die Gastfreundschaft der 
Iraner ist eindrucksvoll und deren Herzlichkeit 
wird uns berühren.

Reiseverlauf:
1. Tag: Flug von Wien nach Teheran, Transfer zum Hotel
2. Tag: Transfer zum Flughafen (Inlandsflug Ardabil), 
Transfer Shahbil oder Alvares (abhängig von den 
Schneeverhältnissen), leichte Schitour bis ca. 2700 m, 
Aufstieg zum Lager, Unterbringung in Hütte oder Zelt
3. Tag: Akklimatisationsschitour auf ca. 3800 m, 
Unterbringung in Hütte oder Zelt
4. Tag: Schitour auf den Sabalan 4811 m, dritthöchs-
ter Berg im Iran, Transfer zurück nach Shabil und dann 
nach Sarein, Möglichkeit zum Baden in den heißen
Quellen, Übernachtung im Hotel
5. Tag: Rückflug nach Teheran, Transfer nach Pollur, 
Übernachtung in der Lodge des iranischen Bergstei-
gerverbandes
6. Tag: Mit Allrad-Fahrzeugen nach Goosfandsara, 
Schitourenaufstieg zur Bargah Sevom (Hütte, 4100 m), 
Unterbringung in Hütte oder Zelt
7. Tag: Schitour auf den Damavand 5671 m, Abfahrt 
bis Goosfandsara, ↓ 2600 Hm, Fahrt nach Pollur zur 
Lodge des iranischen Bergsteigerverbandes, Unter-
bringung in der Lodge Pollur
8. Tag: Schitour Pollur-Region, wetter- und  schneeab-
hänging: Gole Zard, Changiz Chal oder Doberar, 
anschließend Transfer nach Teheran ins Hotel
9. Tag: Sightseeing Teheran, Besuch Bazar, Golestan 
Palast, Große Moschee, Unterbringung im Hotel
10. Tag: Transfer zum Flughafen, Rückflug nach Wien

Inkludierte Leistungen:
• 4 Nächte im Hotel
• 5 Nächte in einer Hütte/Lodge oder im Zelt
• Inlandsflug ab/an Teheran - Ardabil
• Mahlzeiten inkl. Getränke lt. Programm
    (Frühstück, Mittagessen/Lunchpaket, 
    Abendessen)
• örtliche Transporte lt. Programm
• englischsprachige Tourenführungen durch
    Bergführer des iranischen 
    Bergsteigerverbandes
• staatl. gepr. Instruktor Schihochtouren

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  € 1.700,-
Nichtmitglieder:    € 1.800,-
Einzelzimmerzuschlag:  €    140,-
(nur in den Hotels möglich)

Mit Schiern auf den 
Damavand 5671 m, 
dem höchsten Berg 
im vorderen Orient
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Inkludierte Leistungen:
• Unterbringung im 4* Hotel Sonnblick 
    in Kaprun
• gratis W-LAN
• die Halbpension beinhaltet:
    5-Gang-Wahlmenü mit 2 Suppen, 
    4 Desserts zur Auswahl, 1x Fondue Abend, 
    1x Bauernbuffet, täglich Sektfrühstück, 
    am Nachmittag Apres-Ski-Imbiss
• 30% Ermäßigung auf alle Hotelgetränke
• Benützung des Wellness- und SPA Bereiches
• 100% Wintervergnügen mit herrlicher 
    Gebirgskulisse

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  €    499,-
Nichtmitglieder:    €    599,-
Einzelzimmerzuschlag:  €      76,-
Zuschlag Suite:   €      40,-
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Wohin du auch gehst, 
geh mit ganzem Herzen. 
Konfuzius, chinesischer Philosoph, 551 - 479 v. Chr.

WANDERN|TREKKING

Wanderurlaub Spanien 
Für viele ist das von der Sonne verwöhnte Anda-
lusien, wo Flamenco und Sherry zu Hause sind, 
der Inbegriff Spaniens. Neben Sonne und Strand 
bezaubern quirlige Großstädte und hier vor allem 
das maurische Erbe mit Palästen wie im Orient. 
Zu der kostbarsten Hinterlassenschaft zählt die 
wunderbare Alhambra von Granada. Neben den 
vielfältigen Wanderungen und Ausflügen durch 
die wunderschöne Landschaft im Süden der iberi-
schen Halbinsel, lassen wir uns Tapas schmecken 
und genießen Fiesta und Siesta.

Reiseverlauf:
1. Tag: Flug von Wien nach Málaga und Transfer zum 
Hotel, Begrüßung und Abendessen
2. Tag: Ronda: Stadtbesuch, Mühltalwanderung, 
Gehzeit ca. 3 Std., 7,5 km, jeweils ↑↓ 340 Hm
3. Tag: Geierschlucht,
Gehzeit ca. 5 Std., 13,5 km, ↑ 548 Hm ↓ 694 Hm
4. Tag: Ausflug nach Granada und die Alhambra:
bei Granada sind sich alle einig - die Stadt muss man 
einfach gesehen haben
5. Tag: Pinsapowald zum Gipfel der Sierra Bermeja,
Gehzeit ca. 4 Std., 10,5 km, jeweils ↑↓ 745 Hm
6. Tag: vom alten Römerbad bis in das weiße Dorf 
Casares, Gehzeit ca. 3 Std., jeweils ↑↓ 421 Hm
7. Tag Tarifa, der Atlantik - Berge und Meer,
Gehzeit ca. 5 Std., 14 km, jeweils ↑↓ 537 Hm 
8. Tag: Adios Andalucia: Transfer zum Flughafen und 
Rückflug nach Wien

Naturfreunde Reisebegleitung:          Gerhard Hubmayer 
Mindestteilnehmer:                  15 Personen

18.04. - 25.04.2020

Andalusien

Inkludierte Leistungen:
• Flug ab/an Wien - Malaga
• lokale Transfers lt. Programm
• 7 Nächte im Hotel Ciudad de Estepona
    Halbpension: spanisches Frühstücksbuffet 
    im Hotel und Abendessen im Restaurant
• deutschsprachige Wanderführung vor Ort

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  € 1.430,-
Nichtmitglieder:    € 1.530,-
Einzelzimmerzuschlag:  €    100,-
Doppelzimmer zur Alleinnutzung: €    170,- ©
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Kapverden
Ganzjährig angenehme Temperaturen machen die 
Kapverden zu einer ganz besonderen Destination. 
Umgeben von den Meeresbrisen des Atlantiks, 
einer imposanten Kulisse und die unbändige Le-
bensfreude der Einheimischen machen diese Rei-
se ganz besonders. Kap Verde, oder Cabo Verde, 
ist ein Staat auf einer vulkanischen Inselgruppe vor 
der Nordwestküste Afrikas und bekannt für seine 
kreolische portugiesisch-afrikanische Kultur, die 
traditionelle Morna-Musik und zahlreiche Strände. 

Reiseverlauf:
1. Tag: Anreise und Ankunft auf Sal 
2. Tag: Santa Maria, Flug nach Mindelo auf São Vicente 
3. Tag: Wanderung Santo Antao, Gehzeit 3 Std., ↑ 550 Hm 
4. Tag: Tope de Coroa, Gehzeit ca. 4 Std., jeweils 
↑↓ ca. 600 Hm und Gehzeit ca. 2,5 Std., ↓ 800 Hm
5. Tag: vom Cova-Krater nach Paul, Gehzeit ca. 3 Std., 
↑ 150 Hm ↓ 750 Hm, Mittagessen unterwegs in einem 
urigen Lokal, Abendessen und Übernachtung im Hotel 
am Hafen im Fischerort Ponta do Sol
6. Tag: von Ponta do Sol nach Cruzinha,
Gehzeit ca. 5 Std., jeweils ↑↓ 850 Hm, 18 km
7. Tag: über zwei Täler von Caibros nach Coculi,
Gehzeit 3 Std., jeweils ↑↓ 350 Hm, danach Fahrt in den 
Süden der Insel und Fähre nach São Vicente
8. Tag: am späten Vormittag bringt uns der Inselflieger 
zurück nach Sal, Strandzeit ist angesagt
9. Tag: Halbtagesausflug zu den Salinen im Krater von 
Pedra Lume (Schwimmen wie im Toten Meer) und zur 
Haifischbucht, Transfer Flughafen, Rückflug nach Wien
10. Tag: Ankunft in Wien

Inkludierte Leistungen:
• Flug ab/an Wien - Sal (jeweils mit Umstieg)
• 9 Nächte mit Frühstück, davon 8x mit 
    privater Dusche/WC und 1x in einfacher 
    Unterkunft bei einheimischer Familie mit 
    Gemeinschaftsdusche, Tageszimmer bis 
    zur Abreise spätabends am Abreisetag
• Verpflegung: 1 Mittagessen, 6 Abendessen 
   (Wasser inklusive, andere Getränke extra) 
• Inlandsflüge ab/an Sal - São Vincente 
• Fähre ab/an Mindelo - Porto Novo
• geführte Wanderungen lt. Programm 
• Eintritt Salinen von Pedra Lume 
• deutschsprachiger, lokaler Guide während 
   der gesamten Reise

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  € 2.690,-
Nichtmitglieder:    € 2.790,-
Einzelzimmerzuschlag:  €    220,-

29.04. - 08.05.2020

Wanderreise

Naturfreunde Reisebegleitung:         Franz Mezera
Mindestteilnehmer:  10 Personen
Maximalteilnehmer:  17 Personen ©
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Nepal
23.04. - 10.05.2020

Trekkingreise nach Nepal mit dem Himalayaken-
ner und 8.000er Bergsteiger Hans Goger aus dem 
Burgenland. 

Reiseverlauf:
1. Tag: Abflug Wien
2. Tag: Ankunft in Kathmandu, Transfer ins Hotel
3. Tag: Bus Kathmandu - Besisahar - Jeep - Dharepani
1860 m
4. Tag: Trekking Dharepani - Chame 2650 m,
Gehzeit 5-6 Std.
5. Tag: Trekking Chame - Humde 3350 m
6. Tag: Trekking Humde - Yak Kharka 4050 m, 
Gehzeit 4 Std.
7. Tag: Ruhetag Yak Kharka, Akklimatisation 
8. Tag: Trekking Yak Kharka - Thorung Phedi 4525 m,
Gehzeit 3 Std.
9. Tag: Trekking Thorung Phedi - Muktinath 3700 m, 
Gehzeit 10 Std.
10. Tag: Trekking Jomson 270 m, Gehzeit 6 Std.
11. Tag: Jomson 2720 m, Flug nach Pokhara
12. Tag: Sightseeing Pokhara
13. Tag: Flug Pokhara - Kathmandu
14. Tag: Reservetag in Kathmandu
15. Tag: Rückflug Wien

Naturfreunde Reisebegleitung:             Hans Goger
Mindestteilnehmer:     7 Personen

Inkludierte Leistungen:
• Flughafentransfers in Kathmandu
• Transporte und Ausflüge lt. Programm
• Inlandsflug von Jomson nach Pokhara 
• 5 Nächte in Mittelklassehotels
• 8 Nächte in Lodges während der 
    Trekkingtour
• Vollverpflegung während der Trekkingtour 
    (F/M/A)
• Trekkingpermit und Eintritte
• 1 Träger für das Gepäck von 2 Personen
• Naturfreunde Reisebegleitung

Preis pro Person: 
Naturfreundemitglieder:  € 2.360,-
Nichtmitglieder:    € 2.460,-
Einzelzimmer auf Anfrage in Hotels möglich

Trekking light im 
Annapurna-Gebiet

©
 D

an
ie

l H
in

te
rr

am
sk

og
le

r

©
 P

ar
tn

er
ag

en
tu

r

©
 F

ra
nz

 M
ez

er
a



Naturfreunde Wandern|Trekking 14 Naturfreunde Wandern|Trekking 15

Sardinien
02.05. - 09.05.2020

Bei diesem Wanderurlaub freuen wir uns nicht 
nur auf traumhafte Küsten und Strände, sondern 
auch auf den wohltuenden Duft der Blumen und 
Kräuter. Besonders angenehm wird die Insel mit 
dem Duft der „Macchia Mediterranea“ umspielt, 
die auf Hochebenen und an Berghängen neben 
den Nutzbäumen wächst. Wir werden von den 
unterschiedlichen Landschaften und den jeweils 
verschiedenen geologischen Beschaffenheiten 
verzaubert und beeindruckt sein und ganz ent-
spannt ins sardische Leben eintauchen.

Reiseverlauf:
1. Tag: Flug von Wien nach Olbia, Begrüßung und 
Transfer zum Hotel in Alghero
2. Tag: die Landspitze der Lilie und spanisches Erbe in 
Alghero, Stadtführung, 
Gehzeit ca. 2 Std., 7 km, jeweils ↑↓ 80 Hm
3. Tag: wilde Steilküsten, seltene Gänsegeier und 
Sardiniens schönstes Städtchen, 
Gehzeit 3,5 Std., 7 km, jeweils ↑↓ 110 Hm
4. Tag: das „sardische Arizona“: Vulkane, Feenhäuser 
und Nuraghen, 
Gehzeit ca. 3,5 Std., 9 km, jeweils ↑↓ 400 Hm
5. Tag: Sardinien von seiner schönsten Seite: Cala di 
Luna, Gehzeit ca. 2,5 Std., ca. 5 km, jeweils ↑↓ 100 Hm
6. Tag: auf den Gipfel des Monte Novo San Giovanni,
Gehzeit ca. 4 Std., ca. 9 km, jeweils ↑↓ 300 Hm
7. Tag: die weißen Berge des Monte Albo und 
Mittagessen bei den Hirten,
Gehzeit ca. 3,5 Std, ca. 5 km, jeweils ↑↓ 260 Hm
8. Tag: Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Wien

Naturfreunde Reisebegleitung:                   Robert Glock
Mindestteilnehmer:  16 Personen

Inkludierte Leistungen:
• Flug ab/an Wien - Olbia
• örtl. Transfers lt. Programm
• Wanderungen und Ausflüge lt. Programm 
• 3 Nächte mit Halbpension im 4* Hotel 
    im Raum Alghero  
• 4 Nächte mit Halbpension im 
    3-4* Hotel im Raum Cala Gonone 
• deutschsprachige, örtl. Reiseführung 
• Eintritt Nuraghe Santu Antine
• Rückfahrt per Boot von der Cala Luna nach 
    Cala Gonone
• Mittagessen bei den Hirten mit gegrilltem
    Spanferkel, Wein, Käse etc.

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  € 1.595,-
Nichtmitglieder:    € 1.695,-
Einzelzimmerzuschlag:  €    200,-

Smaragd im Mittelmeer
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Sächsische
Schweiz

02.05. - 09.05.2020

Diese Wanderreise ist für „Wiederholer“ gemacht, 
die bereits bei unserer klassischen Wanderwo-
che dabei waren. Die Wanderungen und Ausflü-
ge führen zu Alternativzielen, die aber nicht weni-
ger schön erscheinen.

Reiseverlauf:
1. Tag: Anfahrt mit der Bahn von Wien über Prag nach 
Bad Schandau, Weiterfahrt zu unserem Quartier im Kur-
ort Rathen, kurze Wanderung von Rathen auf den Gamrig
2. Tag: Fahrt nach Schmilka und Wanderung über die 
Heilige Stiege auf den großen Winterberg
3. Tag: Besuch der bizarren Felsnadeln und Sandstein-
türme des Bielatals
4. Tag: vor dem Frühstück Wanderung zur Basteibrü-
cke (morgens besonders eindrucksvoll und nicht über-
laufen), Fahrt mit dem Dampfschiff von Rathen nach 
Pillnitz, Besichtigung des barocken Schlosses Pillnitz 
5. Tag: Besuch eines abgelegenen Teils der Sächsi-
schen Schweiz: „den großen Tschand“
6. Tag: Wanderung Lilienstein (großer Tafelberg), wei-
ter nach Königstein, am Nachmittag Besuch der Fes-
tung Königstein - hoch über der kleinen Stadt im Elbetal
7. Tag: Wanderung Amselgrund nach Rathewald und 
weiter durch den Uttewaldergrund nach Wehlen, nach 
dem Übersetzen der Elbe wandern wir über den Rau-
enstein zurück nach Rathen
8. Tag: Heimreise

Naturfreunde Reisebegleitung:             Gerhard Rosenits
Mindestteilnehmer:     8 Personen
Maximalteilnehmer:                  14 Personen 

Inkludierte Leistungen:
• lokale Transfers mit öffentlichen 
    Verkehrsmitteln
• 7 Nächte im Hotel Amselgrundschlösschen
    im Kurort Rathen mit Begrüßungsdrink
• Halbpension: reichhaltiges Frühstücks-
    buffet und 4 Gang Verwöhn-Menü
• 1x Lunchpaket
• Nutzung der Saunalandschaft im Hotel 
• Fahrt mit dem Elbe-Dampfschiff
• Eintritte Schloss Pillnitz und
    Festung Königstein
• geführte Wanderungen lt. Programm

Preis pro Person:              
Naturfreundemitglieder:  €    970,-
Nichtmitglieder:    € 1.070,-
Einzelzimmerzuschlag:  €    100,-

Elbsandsteingebirge
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Thassos

Der Lyriker Archilochos beschreibt die Insel als 
„das gelobte Land“: die Insel, wie der Rücken eines 
Esels, von wilden Wäldern bedeckt. Während der 
Antike exportierten die Thassier Wein und Holz für 
den Schiffbau, es wurden Marmor und Golderze 
abgebaut und schon sehr früh ist ein kodifiziertes 
Seerecht entstanden. Die antike Stadt Thassos, 
an der Stelle des heutigen Hauptortes der Insel, 
ist eine der am besten erforschten antiken Städte 
überhaupt. Waldreich ist die Insel heute noch, trotz 
der wiederholten Waldbrände auch der thassische 
Marmor wird weiterhin systematisch abgebaut und 
exportiert. Die erlesenen Produkte von Thassos - 
Honig, Olivenöl und Tafeloliven - sind in ganz Grie-
chenland beliebt.

Reiseverlauf:
1. Tag: Flug ab Wien nach Thessaloniki, Fahrt nach Ka-
vala oder Keramoti und dann mit der Fähre nach Thas-
sos, Transfer zum Hotel
2. Tag: die Südküste - Marmorbrüche und Heiligtümer 
in Aliki, das Erzengel-Kloster, die Giola-Lagune, der Ort 
Limenaria, Gehzeit ca. 1 Std.
3. Tag: Inselhauptstadt Limenas und die antike Stadt 
Thassos, Gehzeit ca. 1-1,5 Std.
4. Tag: Theologos, die alte Insel-Hauptstadt und zur 
Panorama-Kapelle des Propheten Elias, Gehzeit ca. 
4 Std, 12-14 km, jeweils ↑↓ 600-700 Hm auf breiten 
Feldwegen
5. Tag: vom Ipsarion zur Westküste: Wanderung vom 
Panteleimon Kloster nach Skala Marion, 
Gehzeit ca. 5 Std., 18 km, ↑ 200 Hm ↓ 950 Hm, 
größtenteils auf breiten Feldwegen
6. Tag: mittelalterliches Dorf Kastro, 
Gehzeit ca. 3,5 Std., ca. 12 km, jeweils ↑↓ 300 Hm 
größtenteils auf breiten Feldwegen
7. Tag: der Nordwesten der Insel: Prinos, Kazaviti und 
Kallirachi, Gehzeit ca. 5 Std. 
8. Tag: mit der Fähre nach Keramoti und weiter zum 
Flughafen Thessaloniki, wo der Rückflug nach Wien 
startet

Inkludierte Leistungen:
• Flug ab/an Wien - Thessaloniki
• örtl. Transporte (Bus und Fähren) wie im 
    Programm angegeben
• 7 Nächte mit Frühstück in einem Hotel 
    der Mittelklasse
• Ortstaxe
• 7 Abendessen im Hotel oder in Tavernen
• kompetente, örtliche Reiseleitung durch 
    einen deutschsprachigen, qualifizierten, 
    griechischen Wander- und Fremdenführer
• Wanderungen und Ausflüge lt. Programm 

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  € 1.340,-
Nichtmitglieder:    € 1.440,-
Einzelzimmerzuschlag:  €    180,-

08.05. - 15.05.2020

Griechenland: Marmor-
brüche, Kiefernwälder, 
Imker und Archäologen

Naturfreunde Reisebegleitung:         Dr. Ernst Vitek
Mindestteilnehmer:  15 Personen ©
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Nepal
06.05. - 22.05.2020

Trekkingreise nach Nepal mit dem Himalayaken-
ner und 8000er Bergsteiger Hans Goger aus dem 
Burgenland. Eröffnung der Burgenlandschule in 
der Bergregion Dhawa. In Kathmandu, Arugath 
und Pokhara sind wir in Hotels der Mittelklasse 
untergebracht. Während des Trekkings übernach-
ten wir in Lodges, die nur eingeschränkten Kom-
fort bieten. Kondition für Gehzeiten bis zu 6 Std. 
ist Voraussetzung.

Reiseverlauf:
1. Tag: Flug von Wien nach Kathmandu
2. Tag: Ankunft in Kathmandu, Transfer zum Hotel
3. Tag: Transfer Kathmandu nach Pokhara mit Linienbus
4. Tag: Transfer Pokhara - Nayapul 1070 m und 
Trek Tikhedunga 1540 m, Gehzeit 5 Std.
5. Tag: Trek Tikhedunga 1540 m - Ghorepani 2860 m, 
Gehzeit 6 Std.
6. Tag: Trek Ghorepani 2860 m - Poon Hill 3192 m - 
Tatapani 2630 m, Gehzeit 6 Std.
7. Tag: Trek Tatapani 2630 m - Ghandruck 1960 m, 
Gehzeit 3 Std.
8. Tag: Trek Ghandruck 1960 m - Nayapul 1070 m,
Gehzeit 5 Std., Transfer nach Pokhara
9. Tag: Sightseeing Pokhara
10. Tag: Transfer nach Arugath 
11. Tag: Transfer zur Schule Dhawa 
(ca. 30 Min. von Arugath) und zurück nach Arugath
12. Tag: Transfer Arugath - Kathmandu mit Linienbus
13. Tag: Sightseeing Kathmandu (ev. Everestflug)
14. Tag: Sightseeing Kathmandu (ev. Everestflug)
15. Tag: Flug Kathmandu - Wien

Naturfreunde Reisebegleitung:               Hans Goger
Mindestteilnehmer:     4 Personen

Inkludierte Leistungen:
• Flughafentransfers in Kathmandu
• Transporte und Ausflüge lt. Programm
• 9 Nächte in Mittelklassehotels
• 4 Nächte in Lodges bei der Trekkingtour
• Vollverpflegung während der Trekkingtour 
    (F/M/A)
• Trekkingpermit und Eintritte
• 1 Träger für das Gepäck von 2 Personen

Preis pro Person:             
Naturfreundemitglieder:  € 1.390,-
Nichtmitglieder:    € 1.490,-

Schulopening 
„Burgenlandschule“
Trekking im 
Annapurna-Gebiet
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Nepal
08.05. - 24.05.2020

Bei dieser Trekkingreise erleben wir die faszinie-
rende Landschaft Nepals und erleben das einma-
lige Erlebnis einer Schuleröffnung wo man vom 
gesamten Dorf aufs Herzlichste empfangen wird. 
Die Eindrücke der Gastfreundschaft der dankba-
ren Bewohner und die leuchtenden, zufriedenen 
Kinderaugen bleiben nicht nur bis zum Reiseende 
im Gedächtnis. Die Reise kann als Gesamtreise 
oder aufgeteilt in zwei Blöcken gebucht werden. 

Inkludierte Leistungen, 1. Teil:
• Transfers Airport - Hotel - Airport
• 3 Nächte im Hotel mit Frühstück
• Flug Kathmandu - Lukla und retour
• Trekking lt. Programm mit Guide, Träger 
• 5 Nächte in der Lodge mit Vollverpflegung 
• Nationalpark Eintritt, Trekking Permit 
• Abschluss Abendessen
• Versicherung für die Begleitmannschaft 

Zusätzliche inkludierte Leistungen, 2. Teil:
• Fahrt nach Bandipur - Schuleröffnung
• 1 Nacht im Hotel der Mittelklasse in Bandipur 
    mit Vollverpflegung 
• 2 Nächte im Hotel in Pokhara mit Vollverpflegung
• Poonhill Trek lt. Programm mit Guide, Träger
• 2 Nächte in der Lodge mit Vollverpflegung 
• Annapurna Observation Permit
• Transfers Start und Ende des Trekkings
• Flug Pokhara - Kathmandu 
• 2 Nächte im Hotel in Kathmandu mit Frühstück

Naturfreunde Reisebegleitung:                   Ernst Dullnigg
Mindestteilnehmer:     6 Personen

Preis pro Person: (1. Teil: 08. - 17.05.2020)           
Naturfreundemitglieder:  € 1.850,-
Nichtmitglieder:    € 1.950,-
Einzelzimmerzuschlag:  €       45,-
(nur in den Hotels möglich)

Preis pro Person:  (2. Teil: 17. - 24.05.2020)
Naturfreundemitglieder:  € 1.570,-
Nichtmitglieder:    € 1.670,-
Einzelzimmerzuschlag:  €      65,-
(nur in den Hotels möglich)

Preisreduzierung bei Buchung 
beider Blöcke - € 100,- pro Person.

Schule bauen und 
Everest schauen,
Trekking und 
Schuleröffnung
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Karpathos
26.05. - 02.06.2020

Im Osten der Ägäis, wo Griechenland schon fast 
zu Ende ist, liegt diese einzigartige Insel. Alltags- 
und Festtagstrachten, traditionelles Erbrecht, in-
seltypische Wohnhäuser, eigenwillige Musik und 
Tänze, ausgiebige Feste und viele Bräuche - Kar-
pathos ist zu Recht die Insel der Traditionen. Die 
isolierte Lage und seine Vergangenheit bringen es 
mit sich, dass hier vieles noch gepflegt wird, was 
anderswo schon lange in Vergessenheit geraten 
ist. In Karpathos kann man jedoch nicht nur das 
„alte“ Griechenland erleben, sondern es ist auch 
wegen seiner vielen Naturschönheiten ein Para-
dies für Wanderer und Naturliebhaber. Bizarre 
Gebirgslandschaften mit grandiosen Ausblicken, 
malerische und ursprüngliche Dörfer, verlassene 
Siedlungen oder menschenleere Strände gibt es 
vor allem für jene, die im Urlaub nicht den großen 
Rummel suchen und bereit sind auf Esel- und 
Fußpfaden die Insel zu entdecken.

Reiseverlauf:
1. Tag: Flug ab Wien nach Karpathos, Transfer nach 
Pigadia ins Electra Beach Hotel, Zeit zur freien Verfü-
gung, abends Vorstellung der Wanderungen und ge-
meinsames Abendessen in einer Taverne
2. Tag: Rundwanderung um die Inselhauptstadt Pigadia, 
Agia Kiriaki - Pigadia, Gehzeit 4 Std.
3. Tag: Wanderung Lastos - Adia, Gehzeit 5 Std.
4. Tag: Ausflug: Olymbos - das traditionellste Dorf der 
Insel, Schifffahrt mit dem Ausflugsboot nach Diafani, 
weiter mit dem Bus nach Olymbos, 
kurze Wanderung nach Diafani, Gehzeit 1 Std.
5. Tag: Wanderung Lastos - Kali Limni, Gehzeit 5 Std.
6. Tag: Wanderung Pigadia - Profitis Ilias - Aperi,
Gehzeit 4 Std.
7. Tag: Wanderung Avlona - Wurgunda, Gehzeit 3 Std.
8. Tag: Heimreise oder Verlängerung, Transfer zum Flug-
hafen und Rückflug nach Wien oder Verlängerungswoche

Verlängerungswoche bis 09.06.2020 möglich

Naturfreunde Reisebegleitung:                     Eduard Fürst
Mindestteilnehmer:                  10 Personen

Inkludierte Leistungen:
• Flug ab/an Karpathos
• 7 Nächte im Electra Beach Hotel in Pigadia 
    mit Frühstück
• örtl. Transfers lt. Programm
• Schifffahrt bei Olymbostour
• Wanderungen und Ausflüge lt. Programm 

Preis pro Person:            
Naturfreundemitglieder:  € 1.350,-
Nichtmitglieder:    € 1.450,-
Aufzahlung Meerblick/Woche €      80,-
Einzelzimmerzuschlag:  €    160,-

Verlängerungswoche bis 09.06.2020:
Naturfreundemitglieder:  €   540,-
Nichtmitglieder:    €   640,-
Einzelzimmerzuschlag:  €   200,-
(EZ nur auf Anfrage für beide Wochen möglich)

Wanderbares 
Griechenland
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Azoren

Die beliebte Wanderreise lässt jedes Mal erneut 
unser Auge und Herz erstaunen. Die Schönheit 
dieser Inseln ist einfach überwältigend: stille Täler 
mit üppiger, subtropischer Pflanzenwelt, verwun-
schene Kraterseen, liebliches Hügelland mit Wei-
den und Feldern, grandiose Küsten, an denen ma-
lerische Dörfer und historische Städtchen liegen.

Reiseverlauf:
1. Tag: Flug von Wien via Lissabon nach Ponta Delgada, 
Transfer zum Hotel
2. Tag: Wanderung zum Kratersee Lagoa do Fogo, 
spätes Mittagessen am Strand von Agua d Álto,
ca. 11 km, Gehzeit ca. 5 Std., ↑ 800 Hm ↓ 200 Hm  
3. Tag: Teeplantagen und „Geheimnisse von Furnas“
inkl. Cozido-Essen und Park Terra Nostra,
ca. 4 km, Gehzeit ca. 2 Std., ↑ 100 Hm ↓ 50 Hm 
4. Tag: Flug São Miguel - São Jorge, Käserei und 
Schwimmen in der Fajã de Ouvidor  
5. Tag: Wanderung Fajã dos Vimes - Loural - Fajã de São 
João, ca. 10 km, Gehzeit ca. 4-5 Std., jeweils ↑↓ 500 Hm  
6. Tag: Wanderung zur Fajã do Santo Cristo - 
Kronjuwel der Azoren, ca. 10 km, 
Gehzeit ca. 4-5 Std., ↑ 100 Hm ↓ 800 Hm  
7. Tag: Fähre São Jorge - Faial, Stadtrundgang Horta 
und gemeinsames Abendessen, 
ca. 10 km, Gehzeit ca. 4 Std., ↑ 200 Hm ↓ 400Hm
8. Tag: Pico-Besteigung,
ca. 8 km, Gehzeit ca. 7-9 Std., jeweils ↑↓ 1100 Hm  
9. Tag: Wanderung Caldeira von Faial und 
Vulkan Capelinhos, Flug von Faial nach São Miguel,
ca. 2 km, Gehzeit ca. 1,5 Std., jeweils ↑↓ 50 Hm 
10. Tag: Ananasplantagen, Wanderung Sete Cidades,
ca. 11 km, Gehzeit ca. 3-4 Std., ↑ 200 Hm ↓ 300 Hm
11. Tag: Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Wien

Wanderreise im 
Farbenspiel aus 
Grün und Blau 

11.06. - 21.06.2020 

Inkludierte Leistungen:
• Flug ab/an Wien - Ponta Delgada
    (jeweils mit Umstieg)
• örtl. Reiseleitung durch Oliver Handler
• 6 Wanderungen auf 4 Azoreninseln 
    (2x São Miguel, 1x Faial, 2x São Jorge, 
    1x Pico)
• 9 landestypische Mittag- oder Abendessen 
    (Getränke exklusive)
• 1 Picknick inkl. Getränke auf Faial
• Insel-Flüge São Miguel - São Jorge und
    Faial - São Miguel mit SATA Air Açores
• Fährtickets São Jorge - Faial, Faial - Pico 
    und Pico - Faial 
• 1 Ganztagesausflug „Geheimnisse von 
    Furnas“ inkl. Eintritt im Park Terra Nostra
• 3 Nächte mit Frühstück im 3* Beach-Hotel 
    „Vinha d’Areia“ in Vila Franca/São Miguel
• 3 Nächte mit Frühstück in der „Residencial 
    Solmar“ in Calheta/São Jorge
• 2 Nächte mit Frühstück im 4* Hotel „Horta“
    auf Faial
• 2 Nächte mit Frühstück im 4* Hotel „Vale do
    Navio“ auf São Miguel
• Reservierung für Pico-Besteigung inkl. 
    englischsprachigem, qualifiziertem Guide, 
    Gebühr für Besteigung 
• örtl. Transfers ab/bis Flughafen
• diverse Eintritte

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  € 2.340,-
Nichtmitglieder:    € 2.440,-
Einzelzimmerzuschlag:  €     340,-

Naturfreunde Reisebegleitung: Franz Mezera
Mindestteilnehmer:  14 Personen
Maximalteilnehmer:  20 Personen ©
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Kirgistan
04.07. - 17.07.2020

Genieße das Nomadenleben in der unberühr-
ten Gebirgsregion Kirgistans. Auf dieser Reise 
lernen wir die ursprüngliche Natur und das No-
madenleben der Kirgisen kennen, schlafen in 
Jurten und im Zelt, kochen bei den Hirten und 
erleben die eindrucksvolle Berglandschaft des 
Tien Shan Gebirges. Überall erleben wir eine 
Kultur der Gastfreundschaft und den Stolz auf 
eine ebenso lange wie bewegte Geschichte.

Reiseverlauf:
1. Tag: Abreise von Österreich
2. Tag: Ankunft in Bischkek und Transfer nach Son Kul 
3. Tag: Kennenlernen der kirgisischen Pferde und Aus-
ritt über die Almwiesen am Son Kul See 
4. Tag: vom Son Kul See über die 32 Serpentinenstraße 
nach Naryn, weiter nach Eky Naryn ins Jurtencamp
5. Tag: per Auto durch die Saryschlucht in ein kleines 
Hirtendorf, dort beginnt die Reittour im Eky Naryn Na-
turpark, am Nachmittag erreichen wir die ersten Jurten 
der Hirten, ca. 4 Std. im Sattel 
6. Tag: Ausritt über endlose, grüne Almwiesen, über 
mehrere Hügel in das nächste Tal, wo wir bei einer Hir-
tenfamilie übernachten, ca. 5 Std. im Sattel 
7. Tag: Ausritt über den „windigen“ Pass („Shamalduu 
Julga Ashuu“) 3414 m, dort haben wir einen spektaku-
lären Blick auf das Tal „Solton-Sary“, danach überque-
ren wir einen niedrigeren Pass, um zum „Tal der heißen 
Quellen“ zu gelangen, ca. 4 Std. im Sattel
8. Tag: Ausritt durch das herrliche Hochtal, entlang des 
Flusses Üch Emchek, vorbei an den mächtigen Glet-
schern des Gebirges, ca. 6 Std. im Sattel
9. Tag: Ausritt über sanfte Hügel zum Kerege Tash  
Pass 3680 m, ca. 6 Std. im Sattel
10. Tag: Ausritt über Blumenwiesen hinunter, durch ei-
nige Gebirgsbäche hindurch, dann zur Goldmine in den 
Bergen 3100 m, per Auto ins Jurtencamp am Issyk Kol, 
ca. 4 Std. im Sattel
11. Tag: Ruhetag am Issyk Kol See
12. Tag: Rückfahrt nach Bischkek
13. Tag: Sightseeing In Bischkek
14. Tag: Rückreise nach Österreich

Naturfreunde Reisebegleitung:                   Ernst Dullnigg
Mindestteilnehmer:  4 Personen
Maximalteilnehmer:  6 Personen 

Inkludierte Leistungen:
• örtl. Transfers in Kirgistan
• 10 Nächte im Zelt oder Jurte
• 2 Nächte im Hotel 
• Pferdetrekking inkl. Miete für Reit/Lasttier
• einheimische Begleitmannschaft mit Guide 
    (englischsprachig) und Koch
• Campingausrüstung: 
    Kochequipment und Zelte
• Verpflegung lt. Programm
• erforderliche Permits für die 
    Pferdetrekkingtour

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  € 1.950,-
Nichtmitglieder:    € 2.050,-©
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Tibetisches
Hochplateau

08.07. - 29.07.2020

Diese Trekkingreise führt uns in den östlichen 
Teil von Ladakh. Wir sind in einer einsamen 
Hochwüste unterwegs, folgen Flüssen, wandern 
durch das Nomadenland, begegnen Yaks und 
kommen schließlich zu einem großen See, wo 
gerade ein tibetisches Maskenfest stattfindet.
Das tibetische Hochplateau, auch Changtang 
genannt, schiebt sich zwischen Himalaya und 
Karakorum bis nach Nordindien hinein. Die No-
maden des Changtangs leben dort mit ihren Tie-
ren und ziehen immer wieder weiter. Die Land-
schaft ist karg, aber faszinierend.

Wir beginnen unsere Reise in Leh, wo wir uns einige 
Tage aufhalten und akklimatisieren. Unsere Tour führt 
uns dann in die völlige Einsamkeit, wo wir uns während 
des Trekkings ständig auf einer Höhe um die 4600 
Meter bewegen. Unsere Zeltplätze liegen oft an einem 
Flussufer. Manchmal begegnen wir Nomaden mit ihren 
Yak- und Ziegenherden. Am Ende erreichen wir den 
Tso Moriri und kommen nach Korzog, wo am Tag unse-
rer Ankunft im Kloster ein Maskenfest stattfindet. So 
haben wir auch die Gelegenheit in die Welt des tibeti-
schen Buddhismus einzutauchen. Diese Reise ist für 
Naturliebhaber und Kulturbegeisterte gleichermaßen 
interessant.

Die Übernachtung während des Trekkings erfolgt in 
Zelten. Tragtiere transportieren unser Hauptgepäck. 
Diese Trekkingtour erfordert die Bereitschaft zu Kom-
fortverzicht. Die Gehzeiten betragen pro Tag 4 - 6 Stun-
den, wobei nur wenige Höhenmeter überwunden wer-
den müssen. Während des Trekkings bewegen wir uns 
in einer Höhe zwischen 4500 und 5000 Meter. Das 
erfordert einen ausgezeichneten Gesundheitszustand.

Naturfreunde Reisebegleitung:            Gerhard Rosenits
Mindestteilnehmer:  8 Personen
Maximalteilnehmer:  14 Personen 

Inkludierte Leistungen:
• Flughafentransfers in Delhi und Leh
• 8 Übernachtungen in Mittelklassehotels 
• Halbpension in Delhi und Leh
• 2 Übernachtungen in einem Guesthouse, 
    bzw. Fix-Camp mit Halbpension
• 10 Übernachtungen in Zelten während der 
    Trekkingtour
• Vollverpflegung mit Lunchpaket während 
    der Trekkingtour
• Transporte und Ausflüge lt. Programm 
    inklusive Eintritte
• Stadtrundfahrt in Delhi

Preis pro Person:             
Naturfreundemitglieder:  € 2.030,-
Nichtmitglieder:    € 2.130,-

Trekking

Postalm
06.07. - 10.07.2020

Wandern, genießen und die Seele baumeln las-
sen. Überschaubar, erlebnisreich, entspannt und 
in landschaftlich eindrucksvoller Schönheit - so 
präsentiert sich Österreichs größtes Almgebiet. 
Urige Almhütten und aussichtsreiche Berge sind 
unsere Ziele.

Reiseverlauf:
1. Tag: selbstständige Anreise zum Quartier und be-
ziehen der Zimmer, pünktlich um 10:00 Uhr startet die 
erste Wanderung zur Labenbergalm und Aufstieg zum 
Labenberg 1642 m,
Gehzeit ca. 3,5 Std., ↑↓ jeweils 370 Hm, Länge 9 km    
2. Tag: Pitscherbergalm und Pitscherberg 1720 m,
Gehzeit ca. 4 Std., ↑↓ jeweils 430 Hm, Länge 12,5 km 
3. Tag: Braunedlkogel 1894 m, 
Gehzeit ca. 4,5 - 5 Std., ↑↓ jeweils 840 Hm, Länge 10 km 
4. Tag: Wieslerhorn 1603 m, Schafbergblickhütte,
Gehzeit ca. 3 Std., ↑↓ jeweils 430 Hm, Länge 9 km,
kurze Fahrt zum Hüttenparkplatz der Bleckwandhütte 
und Aufstieg zur Hütte 1329 m, 
Gehzeit ca. 30 Min., ↑ 50 Hm, Länge 1 km
5. Tag: noch vor dem Frühstück erklimmen wir den Gip-
fel der Bleckwand 1516 m, um den Sonnenaufgang zu 
erleben, nach dem Frühstück steigen wir zum Park-
platz ab und treten die Heimreise an, 
Gehzeit ca. 1,5 Std., ↑↓ 160 Hm, Länge 2,5 km 

Naturfreunde Reisebegleitung:                  Franz Mezera
Mindestteilnehmer:  8 Personen

Inkludierte Leistungen:
• 4 Nächte im Almhaus Alpenrose
• Halbpension auf der „blonden Hütte“
• 1 Nacht auf der Bleckwandhütte im 
    Bettenlager mit Halbpension
• geführte Wanderungen lt. Programm

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  €    410,-
Einzelzimmerzuschlag:  €      30,-
(ausgenommen Bleckwandhütte)

Salzkammergut
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15.08. - 22.08.2020 

Galtür

Naturfreunde Reisebegleitung:                   Franz Höfler 
                             Barbara Brandl
Mindestteilnehmer:     8 Personen

Tirol - Paznauntal - 
Silvretta Region 

Inkludierte Leistungen:
• 7 Nächte im 3* Hotel Alpina 
    bzw. im Gästehaus
• Halbpension: reichhaltiges Frühstücks-
    buffet und Müsliecke und 3-Gang Wahl-
    menü zum Abendessen mit Vorspeisenbuffet
• Silvretta Refugium im Hotel: großzügige 
    Saunaanlage mit Bio Sauna, Finnischer 
    Sauna, Dampfbad, Kneippfußbecken, 
    Ruheraum
• Wanderprogramm lt. Angebot
• Transfers zu/von den Wanderungen
• Silvretta-All inklusive-Card beinhaltet: 
    alle Bergbahnen im Paznaun-Tal
• freier Eintritt in Frei-und Hallenbäder 
    Galtür/Ischgl
• Mautgebühr der Silvretta-Hochalpenstraße 
    (auch schon bei der Anreise)

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  €   810,-
Einzelzimmerzuschlag:  €   105,-
Verlängerungsnacht:  €     63,-
EZ Verlängerungsnacht:  €     20,-

Beim Anblick der Berggipfel rund um Galtür, wird 
die Begeisterung füŕ s Wandern sofort geweckt. 
Kraft tanken, Erholung finden, den Blick auf die 
Gipfel richten und die frische Bergluft einatmen. 
Wir genießen die freie Zeit in der Natur und las-
sen uns von den schönsten Wanderungen in Gal-
tür inspirieren. Abgerundet wird das Programm 
durch die Gastfreundschaft des familiär geführ-
ten Hotels Alpina, das direkt in Galtür liegt. Die 
hervorragende Küche lässt keine kulinarischen 
Wünsche offen. Fakultativ wird die Möglichkeit 
geboten, den Piz Buin zu besteigen oder am Silv-
retta - Ferwall - Marsch am 23. August teilzuneh-
men.

Reiseverlauf:
1. Tag: Anreise individuell: mit dem Zug nach Landeck, 
weiter mit dem Postbus nach Galtür oder Anreise mit 
dem Privatfahrzeug
2. - 7. Tag: Wanderungen laut Tourenvorschläge
8. Tag: Heimreise nach dem Frühstück oder Teilnahme 
am Silvretta-Ferwall Marsch

©
 T

VB
 P

az
na

un
 - 

Is
ch

gl

©
 T

VB
 P

az
na

un
 - 

Is
ch

gl

25.07. - 01.08.2020 

Bad Gastein         

Naturfreunde Reisebegleitung:               Maria Gansch
Mindestteilnehmer:     8 Personen

Wanderwoche 
im Herzen des 
Salzburger Pongaus

Inkludierte Leistungen:
• 7 Nächte im 3* Hotel Alpenblick 
    in Bad Gastein
• Halbpension
• Wellnesslandschaft im Hotel mit Pool im 
    Freien, Kneipp-Wasser-Landschaft, Sauna, 
    Panorama-Ruheraum
• Parkplatz
• Gastein Card beinhaltet Vergünstigungen 
    im Gasteiner Tal
• geführte Wanderungen lt. Programm

Preis pro Person:  
Naturfreundemitglieder:   €   785,- 
Einzelzimmerzuschlag:  €     75,-

Ganz entspannt mit der Bahn zu erreichen, bietet 
das Gasteinertal atemberaubende Ausblicke und 
herausfordernde Wanderwege, gesäumt von uri-
gen Hütten. Wir begeben uns natürlich auf den 
schönen „Salzburger Almenweg“. Das Gasteiner-
tal ist aber nicht nur den Aktivurlaubern bekannt, 
sondern auch jenen, die sich nach Ruhe, Stille und 
Wellness sehnen, da sich die Felsentherme und der 
bekannte Heilstollen anbieten. 

Reiseverlauf:
1. Tag: Anreise, Wanderung zum Reedsee 1831 m,
Gehzeit 6 Std., jeweils ↑↓ 810 Hm
2. Tag: Sportgastein - Hagener Hütte 2448 m,  
Gehzeit 4,5 Std., jeweils ↑↓ 860 Hm,
von Sportgastein mit dem Bus retour (evt. Abstieg bis 
Böckstein, zusätzliche Gehzeit 1,5 Std., ↑↓ 430 Hm)
4. Tag: Gamskarkogel 2467 m,
Gehzeit 8 Std., ↑ 1400 Hm ↓ 1500 Hm
5. Tag: Graukogel 2492 m,
Gehzeit 6 Std., ↑ 1020 Hm ↓ 580 Hm + Lift
6. Tag: Schuhflicker 2214 m,
Gehzeit 5 Std., ↑ 420 Hm ↓ 980 Hm
7. Tag: Sportgastein - Stubnerkogel 2246 m,
Gehzeit 5 Std., ↑ 950 Hm ↓ 330 Hm 
8. Tag: Frühstück und Heimreise
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Is trien
30.08. - 06.09.2020

Die Schönheit dieser Region hat schon viele Be-
sucher in ihren Bann gezogen und kann auf vie-
lerlei Arten entdeckt werden. Angefangen bei 
den traumhaften Küstenstädten, über die Wein-
berge und fruchtbaren Ebenen bis hin zu den 
monumentalen Bauwerken und zahlreichen Na-
turschönheiten.

Reiseverlauf:
1. Tag: Anreise mit dem Bus ab Weinburg - St. Pölten 
nach Opatija, Bezug des 4* Hotels Kristal und 
Begrüßung durch den örtlichen Reiseleiter
2. Tag: Opatija Lungomare, Gehzeit ca. 4 Std. 
3. Tag: Perun, Gehzeit ca. 5 Std., ca. 750 Hm 
4. Tag: Gračišće, Gehzeit ca. 4 Std., ca. 350 Hm 
5. Tag: Kulturhauptstadt 2020: Rijeka
6. Tag: Poklon - Vojak, Gehzeit 4 Std., ca. 480 Hm
7. Tag: Grüne Lagune - Poreč - Motovun, Gehzeit 2 Std. 
8. Tag: Heimreise nach dem Frühstück

Naturfreunde Reisebegleitung:                     Peter Kalteis 
Mindestteilnehmer:  15 Personen

Inkludierte Leistungen:
• Busfahrt ab/an Weinburg, St. Pölten
    (Zustiege entlang der Strecke)
• 7 Nächte im 4* Hotel Kristal 
    mit Begrüßungsdrink und Halbpension
• Mittagessen am 2., 4., 6., 7. Tag
• Fischmenü am 3. Tag
• Weinverkostung am 7. Tag
• Spaziergang Olivenhain und Verkostung 
    Olivenöl Terra Rossa
• Nutzung des Pools und der Sauna im Hotel 
• geführte Wanderungen lt. Programm
• örtl., deutschsprachige Reiseleitung

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  € 1.296,-
Nichtmitglieder:    € 1.396,-
Einzelzimmerzuschlag:  €    130,-

Wander- und Genuss-
reise inkl. Kulturhaupt-
stadt 2020: Rijeka
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Schottland

Unterwegs in diesem großartigen Naturerlebnis 
in den schottischen Highlands entdecken wir zu-
nächst die pulsierende Stadt Edinburgh mit dem 
sehenswerten Military Tattoo Festival, welches 
das größte Musikfestival Schottlands ist, besteht 
bereits seit 1950. Unzählige Musikgruppen aus 
aller Welt präsentieren sich dabei mit beindru-
ckenden Darbietungen im Edinburgh Castle. 
Später erfahren wir Stille und Ruhe auf einfa-
chen Wanderungen in der einsamen Natur und 
bestaunen alte Burgen und Schlösser mit deren 
Geschichte. Auch die Besichtigung einer Whisky-
Destilliere darf bei einer Schottland Reise natür-
lich nicht fehlen.

Reiseverlauf:
1. Tag: Flug Wien über London nach Edinburgh, Transfer 
ins Hotel, nach dem Abendessen Military Tattoo Festival
2. Tag: Fahrt nach Sterling, Besichtigung Kelpies 
(größten Pferdeskulpturen der Welt), Sterling Castle
3. Tag: Fahrt durch die Highlands, über Ptilochery nach 
Inverness, Besuch Blair Atholl Castle, das 1936 als ers-
tes Privathaus in Schottland der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht wurde
4. Tag: Besuch von Culloden, wo Bonny Prinz Charly sei-
ne letzte Schlacht gegen die englischen Truppen verlor, 
Fahrt über Lairg zu Falls of Shin (Lachs Beobachtung)
5. Tag: Fahrt entlang der Küste zum nordwestlichsten 
Punkt Großbritanniens, Wanderung durch die einsame 
Region zum Leuchtturm in Durness
6. Tag: Besuch von Castle Mey (Schloss von Prinz 
Charles), Fahrt nach John 0́ Groates, dem nordöstlichs-
ter Punkt Schottlands, dann Richtung Wick und Besich-
tigung von Steinzeit Gräbern
7. Tag: Besuch von Dunrobin Castle und den Gärten, 
Besuch einer typischen Whisky-Destillerie
8. Tag: Rückflug von Inverness über London nach Wien

Wandern inkl. 
dem weltberühmten 
Military Tattoo Festival

26.08. - 02.09.2020 

Inkludierte Leistungen:
• Flug ab Wien - Edinburgh, 
    Inverness - Wien, jeweils mit Umstieg
• Unterbringung in 3-4* Hotels 
• Halbpension bis zum 7. Tag
• Transfers ab/an Flughafen lt. Programm
• geführte Besichtigungen lt. Programm
• Eintritte und Führungen: Sterling Castle, 
    Blair Atholl Castle, Castle Mey, Dunrobin 
    Castle, Whisky-Destillerie
• örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  € 2.220,-
Nichtmitglieder:    € 2.320,-
(Einzelzimmer nur auf Anfrage möglich)

Naturfreunde Reisebegleitung:       Stefanie Brandtner
Mindestteilnehmer: 14 Personen ©
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Karnische
Alpen

Ein einziger Aufenthalt reicht bei weitem nicht 
aus um diese vielfältige Landschaft zu erkunden: 
saftige, bewirtschaftete Almengebiete, weite Tä-
ler und glasklare Seen locken Wanderer magisch 
an. Somit ist unser Standort, das „Plattners Al-
penhotel“, der ideale Ausgangspunkt auf 1600 m 
Seehöhe für zahlreiche Sommeraktivitäten. Wir 
genießen die Kärntner Bergwelt und tauchen ein 
in einen Teil der 1000 kilometerlangen Wander-
wege im sonnigen Süden.

Reiseverlauf:
1. Tag: Anreise individuell: mit dem Zug nach Hermagor, 
von hier aus kann man mit dem Bus bis Tröpolach fah-
ren oder mit dem Privatfahrzeug
2. - 7. Tag: Wanderungen lt. Tourenvorschläge
8. Tag: Heimreise nach dem Frühstück 

Wandern in Kärnten

05.09. - 12.09.2020 

Inkludierte Leistungen:
• 7 Nächte in Plattners Alpenhotel 
• Halbpension: vitales Frühstücksbuffet  
    und Abendessen mit Menüauswahl 
• Nutzung der Saunalandschaft im Hotel 
• +Card Holiday: beinhaltet viele Leistungen 
    der Region gratis bzw. ermäßigt 
• geführte Wanderungen lt. Programm
• Busfahrt zur Garnitzenklamm

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  €   925,-
Einzelzimmerzuschlag:  €     70,-
Doppelzimmer zur Alleinnutzung: €   120,-

Naturfreunde Reisebegleitung:            Franz Höfler
Leopold Gansch

Mindestteilnehmer: 12 Personen ©
 F

ra
nz

 H
öfl

er

©
 F

ra
nz

 H
öfl

er

Val di Sole

Herrlich schön zwischen den Brenta-Dolomiten 
und dem Nationalpark Stilfserjoch eingebettet, 
erstreckt sich das Val di Sole-Tal auf einer Länge 
von rund 40 km vollständig dem Wildbach Noce 
entlang. Das Szenarium, das hier geboten wird, ist 
einzigartig: majestätische Berggipfel, dichte Wäl-
der, grüne Almwiesen, Wasserfälle und sprudeln-
de Wildbäche, Almhütten und Bergbauernhöfe in 
perfektem Einklang mit der Landschaft, in die sie 
eingefügt wurden. Die Vielfalt des Gebiets, das 
bemerkenswerte Höhenunterschiede aufweist, 
erlaubt das Miteinander unterschiedlicher Öko-
systeme, zahlreicher Tierarten und einer reichen 
Pflanzenwelt. 

Reiseverlauf:
1. Tag: Zugfahrt ins Val di Sole, Beziehen des Hotels
2. Tag: Cogolo - Heuschober Rundweg
3. Tag: Bosco Degli Urogalli - Wald Urogalli
4. Tag: Wasserfälle von Saènt
5. Tag: Dorf Peio und See Covel
6. Tag: Alm Fazzon Malga Alta
7. Tag: Pian Palù und Lagostel See
8. Tag: Heimreise mit dem Zug nach dem Frühstück

Tal der Sonne
Trentino, Italien

12.09. - 19.09.2020 

Inkludierte Leistungen:
• 7 Nächte mit Halbpension im 
    3* Hotel Cevedale
• Nutzung des Wellness Bereiches im Hotel
    mit Swimmingpool, Sauna, Hamam, 
    Whirlpool
• Ortstaxe
• Val di Sole Card mit vielen Vergünstigungen
• Wanderungen und Ausflüge lt. Programm 
• Transfers mit öffentlichen und privatem 
    Bus lt. Programm
• örtl., deutschsprachige Wanderführung

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  €    995,-
Nichtmitglieder:    € 1.095,-
Einzelzimmerzuschlag:  €      90,-

Naturfreunde Reisebegleitung:         Johanna Humpelstätter
Mindestteilnehmer: 12 Personen ©
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Comer See

Der Comer See ist der drittgrößte der Oberitalieni-
schen Seen. Durch die Lage an der Südseite der Al-
pen meist wetterbegünstigt, findet man mediterra-
nes Klima, das im Herbst ideale Voraussetzungen 
für Wanderungen mit traumhafter Kulisse bietet. 
Rund um den Comer See findet man unzählige, 
nicht überlaufene Steige und Wege mit einfachen, 
gut bewirtschafteten Almen und Berghütten. Viele 
Wanderungen führen über geschichtsträchtiges 
Gelände nahe der Grenze zur Schweiz. Wir wollen 
sowohl die West- als auch die Ostseite besuchen. 
Dort finden wir imposante Gebirgsstöcke mit Blick 
über den See hinweg bis zu den 4-Tausendern der 
Alpen und zur Poebene.

Reiseverlauf:
1. Tag: Anreise zum Bergort Barzio ins Hotel Esposito
2. Tag: Wanderung zum Monte Due Mani 1667 m, 
jeweils ca. ↑↓ 1000 Hm 
3. Tag: Wanderung über Almen und einsame Steige bis 
zum Rifugio Pizzo Alto 1396 m, je nach Wetterlage und 
Ausdauer zu einem der vielen Aussichtspunkte der Cima 
Cornice 2157 m, jeweils ↑↓ 1200 Hm 
4. Tag: Weg über die Flanke des Matoch 1379 m zum 
Monte Chiara 1531 m, ebener Weg zum Rifugio Capan-
na Vittoria 1536 m, Gipfelkreuz des Croce di Muggio, 
Rundblick Comer See, jeweils ca. ↑↓ 900 Hm
5. Tag: Hotelwechsel zum Westufer des Comer Sees, 
Fahrt von Lecco über die Stadt Como und die Westküste 
des Sees bis Argegno und den sehenswerten Uferort Len-
no, wo man die Villa Balbianello besichtigen oder einfach 
das Treiben an der Uferpromenade genießen kann
6. Tag: Wanderung Grenzgipfel zwischen Italien und 
Schweiz zum höchsten Punkt des Sasso Gordona 
1400 m, jeweils ca. ↑↓ 1300 Hm 
7. Tag: Abschlusstour zum Seeufer, Aussichtsgipfel 
Monte Grona 1728 m, Blick über den gesamten See, 
jeweils ca. ↑↓ 900 Hm  
8. Tag: Heimreise nach dem Frühstück

Wanderwoche im 
Herzen der Lombardei

11.10. - 18.10.2020 

Inkludierte Leistungen:
• 4 Nächte im Hotel Esposito
• 3 Nächte im Hotel Villa San Fedele
• Halbpension: Frühstück in den Hotels, 
    Abendessen in Restaurants
• geführte Wanderungen lt. Programm

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:   €   760,-
Einzelzimmerzuschlag:  €   100,-

Naturfreunde Reisebegleitung: Markus Rosenauer
Mindestteilnehmer: 8 Personen

Sizilien

Wir erleben nicht nur die malerische Bergwelt 
von Taormina, die imposante Kraterlandschaft an 
den Hängen des höchsten, aktiven Vulkans Euro-
pas, dem Ätna, sondern auch tolle Panoramabli-
cke entlang der Küstenwanderung mit ihrer groß-
artigen Landschaft und seltenen Pflanzenwelt. 
Die kulturellen Highlights führen uns durch die 
engen Gassen von Catania und der Hauptstadt 
Siziliens Palermo. Wir genießen die ausgezeich-
nete, italienische Küche und den weltberühmten 
Wein Siziliens.  

Reiseverlauf:
1. Tag: Flug Wien nach Catania, Begrüßung und 
Transfer zum Hotel
2. Tag: Wanderung in der malerischen Bergwelt von Ta-
ormina, Gehzeit 4,5 Std, ↑ 400 Hm ↓ 350 Hm 
(mit Mt. Venere, Gehzeit + 2 Std., jeweils ↓↑ 200 Hm) 
3. Tag: Kraterlandschaften am Hang des Ätnas,
Gehzeit 4,5 Std., jeweils ↓↑ 300 Hm 
4. Tag: Küstenwanderung und Syrakus,
Gehzeit 3 Std., jeweils ↓↑ 100 Hm 
5. Tag: Besichtigung Catania und 
Hotelbezug im Raum Palermo
6. Tag: Zingaro Nationalpark,
Gehzeit ca. 4 Std., 8 km, jeweils ↓↑ 400 Hm 
7. Tag: Monreale und Stadtbesichtigung Palermo
8. Tag: Cefalu und im Tal der Engelsmadonna,
Gehzeit ca. 3 Std., 7 km, jeweils ↓↑ 400 Hm 
9. Tag: Argimusco, Gehzeit ca. 5,5 Std., 9 km, 
Höhenunterschied unter 400 m
10. Tag: Entlang des Flusses Alcantara - Piccole Gole 
del Alcantara, Gehzeit 3,5 Std., jeweils ↓↑ 150 Hm 
11. Tag: Heimreise, Transfer zum Flughafen und 
Rückflug von Catania nach Wien

Wanderparadies von 
den Bergen bis zur 
Küste 

20.09. - 30.09.2020 

Inkludierte Leistungen:
• Flug ab/an Wien - Catania 
• 4 Nächte im 4* Hotel im Raum Catania 
• 3 Nächte im 4* Hotel im Raum Palermo 
• 3 Nächte im 4* Hotel im Raum Catania 
• Halbpension: erweitertes Frühstück oder 
    Buffet, Abendessen als 3-Gang Menü 
    oder Buffet
• qualifizierte, deutschsprachige 
    Wander-Reiseführung vom 1. - 11. Tag 
• obligatorische, lizensierte Führer in 
    Syrakus und Palermo (halbtags)
• Eintritt Nationalpark Lo Zingaro
• Transfers und Ausfluge im modernen 
    Reisebus lt. Programm
• alle erforderlichen Autobahn- und 
    Parkgebühren lt. Programm

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  € 1.850,-
Nichtmitglieder:    € 1.950,-
Einzelzimmerzuschlag:  €    250,-

Naturfreunde Reisebegleitung:       Dr. Ernst Vitek
Mindestteilnehmer: 16 Personen    ©
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Nepal

Unsere Trekkingtour führt uns in das großartige 
Annapurna Sanctuary. Kaum sonst wo ist man den 
hohen Bergen so nahe. Mitten in diesem Gebirgs-
kessel steht der 5700 m hohe Tharpu Chuli, den 
ambitionierte Berggeher im Rahmen unseres Trek-
kings besteigen.

Der 360-Grad Kessel des Annapurna Sanctuary wird 
gebildet von Annapurna South, der riesigen Annapurna 
Südwand, Gangapurna und dem Machapuchare. Hier 
ist man den Bergen wirklich nahe - die Südwand des 
Achttausenders Annapurna ragt 4000 Hm empor. Die 
Besteigung des Tharpu Chuli, oder auch Tent Peak ge-
nannt, ist optional und dauert 3-4 Tage. Hier kommt 
echtes Expeditions-Feeling auf, denn der Berg bietet 
alles, was auch auf ganz hohen Bergen vorkommt. Nur 
ist alles etwas kleiner und somit auch für den Normal-
bergsteiger machbar.

Zuvor wandern wir auf den Poon Hill, einem bekann-
ten Aussichtsberg, und gehen über Chomrong in das 
Tal des Modi Khola. Nach einigen Tagen erreichen wir, 
einigermaßen akklimatisiert, das Annapurna-Base-
Camp auf 4100 m Höhe. Jene, die nur an der Trekking-
tour teilnehmen, steigen vom Annapurna-Base-Camp 
wieder ab und treffen erst gegen Ende der Tour wieder 
auf die restliche Gruppe. Vor und nach dem Trekking 
nutzen wir die Zeit für kulturelle Ausflüge in Kathmandu 
und in Pokhara.

Inkludierte Leistungen:
• Flughafentransfers in Kathmandu
• Transporte und Ausflüge lt. Programm
• Inlandsflug von Pokhara nach Kathmandu
• 5 Nächte in Mittelklassehotels
• Halbpension in Kathmandu und Pokhara
• 13 Nächte in Lodges während der 
    Trekkingtour
• Vollverpflegung während der Trekkingtour 
    (F/M/A)
• Trekkingpermit und Nationalpark-Eintritt
• 1 Träger für das Gepäck von 2 Personen
• Unterstützung durch Hochträger und 
    bergerfahrenen, örtlichen Guide
• Zeltlager mit Küche

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  € 2.410,-
Nichtmitglieder:    € 2.510,-
Aufpreis Bergbesteigung:  €    660,-
(Einzelzimmer Hotel nur auf Anfrage möglich)

23.10. - 13.11.2020

Trekking & Bergsteigen 
im Annapurna-Gebiet 

Naturfreunde Reisebegleitung:         Gerhard Rosenits
Mindestteilnehmer:  7 Personen
Maximalteilnehmer:  14 Personen ©
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Bárdenas 
Reales

12.10. - 19.10.2020

Navarra und auch das Baskenland sind zwei un-
bekannte Landesteile Spaniens. Zu Unrecht, denn 
in „Euskal Herria“ wie man die beiden Landesteile 
auf Baskisch nennt, treffen wir auf eine große Va-
rietät von Landschaften, historischen Monumente 
und kulturellen Einflüssen. Wir stellen die Halb-
wüste der Bárdenas Reales vor, die nur 100 km 
Luftlinie vom grünen und niedeschlagsreichen Py-
renäenhauptkamm entfernt liegen, dazwischen 
zieht sich der Aragonische Jakobsweg entlang. 
Weiter Programmhöhepunkte: Pamplona, Sos del 
Rey Católico, das baskische Nationaheiligtum von 
Aralar und natürlich Bilbao mit dem Guggenheim 
Museum. Wir sind die ganze Woche im monu-
mental sehr schönen Ort Olite, einer ehemaligen 
Königsresidenz und die letzte Nacht in Bilbao in 
guten Hotels untergebracht und können auch die 
landestypische Küche genießen.

Reiseverlauf:
1. Tag: Flug Wien nach Bilbao, Transfer nach Olite
2. Tag: Wanderung Bárdenas Reales (skurrilste Erosi-
onsformationen), Besuch des Info-Zentrums, 
Gehzeit ca. 4 Std., 10 km, 300 Hm
3. Tag: Wanderung Aragonischen Jakobsweg - monu-
mentale und spektakuläre Natur, Schloss Javier, Wie-
ge des Schutzheiligen von Navarra San Francisco nach 
Sangüesa, Gehzeit 5 Std., 12 km, 300 Hm
4. Tag: Sos del Rey Católico (Geburtsort von Fernando 
von Aragón), einer der schönsten monumentalen Orte 
der Gegend, Gehzeit 5 Std., 13 km, 500 Hm
5. Tag: Etappe des Aragonischen Jakobsweg, von Gue-
rendiáin über mehrere kleine Orte zwischen Wäldern 
und Feldern nach Eunate, einem romanischen Juwel 
auf dem Jakobsweg, Gehzeit 6 Std., 18 km, 400 Hm
6. Tag: Fraile (südl. Bárdenas), toller Aussichtspunkt 
auf die Ebro-Tiefebene, Gehzeit 4 Std., 12 km, 400 Hm
7. Tag: Fahrt Richtung Bilbao, Stadtrundgang in Pamp-
lona, Gehzeit 4,5 Std., 12 km, 400 Hm 
8. Tag: Stadtrundgang Bilbao, Transfer zum Flughafen, 
Rückflug

Naturfreunde Reisebegleitung:                   Karin Scheele
Mindestteilnehmer:  12 Personen

Inkludierte Leistungen:
• Flug ab/an Wien - Bilbao 
    (jeweils Umsteigeverbindung)
• örtliche Transfers
• 7 Nächte in Mittelklassehotels
• Halbpension und Tischwein 
• örtliche, deutschsprachige Reiseleitung 
• Wanderungen und Besichtigungen 
    lt. Programm 

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  € 1.730,-
Nichtmitglieder:    € 1.830,-
Einzelzimmerzuschlag:  €    200,-

Halbwüste Nordspanien

©
 T

ur
is

m
o 

G
ob

ie
rn

o 
de

 N
av

ar
ra

 



Naturfreunde Yoga & Wandern 34 Naturfreunde Yoga & Wandern 35

Man muss sich die Freiheit nehmen,
Sie wird einem nicht gegeben.

Meret Oppenheim, deutsch-schweizerische Malerin, 1913 - 1985

YOGA & WANDERN

Verborgene Schluchten, unberührte Bergbäche, 
naturnahe Wälder, aussichtsreiche Berggipfel und 
reizvolle Almen bilden Lebensraum und Rück-
zugsgebiet für seltene und gefährdete Tier- und 
Pflanzenarten. Nirgendwo in Österreich kann man 
unberührten Bergwald auf so niedriger Höhe und 
leicht zugänglich erleben. Ursprüngliche Wildnis 
kehrt zurück und wir tauchen darin ein, direkt vor 
der Haustür der Nationalpark Lodge Villa Sonn-
wend. Die Wanderung mit dem örtlichen Ranger 
ist etwas Besonderes. Diese bietet Erkundungen 
mit einem hohen Wissensstand und ist leicht 
machbar, denn die Gehzeiten liegen bei rund vier 
Stunden. 

Reiseverlauf:
1. Tag: Anreise bis 15:00 Uhr, beziehen der Zimmer 
und Treffen der Teilnehmer, vor dem Abendessen star-
ten wir mit der ersten Kennenlern - Yoga Einheit
2. Tag: wir begrüßen den Tag mit morgendlichem Yoga 
und stärken uns dann am vitaminreichen Frühstücks-
buffet, der restliche Tag steht zur freien Verfügung um 
die Gegend zu erkunden, nachmittags treffen wir uns 
wieder in der Villa Sonnwend um den Tag bei einer 
Yoga Einheit und anschließendem Abendessen aus-
klingen zu lassen
3. Tag: wir starten in den Tag mit der Yogastunde und 
anschließendem Frühstücksbuffet, danach erkunden 
wir mit dem Nationalpark Ranger bei einer einfachen 
Wanderung diese wunderschöne Region, Gehzeit ca. 
5 Std.
4. Tag: wir geben uns dem Yoga hin und starten vor 
dem Frühstück mit den Übungen, der restliche Tag 
steht wieder zur freien Verfügung bis wir uns am Nach-
mittag wieder zu einer sanften Yoga Einheit treffen
5. Tag: unseren wunderbaren Aufenthalt in der Villa 
Sonnwend lassen wir bei einer gemeinsamen Yoga Ab-
schluss-Runde ausklingen, nach dem Frühstück treten 
wir die Heimreise an
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Yoga & Natur 
Den Nationalpark 
Kalkalpen entdecken 
und genießen

26.10. - 30.10.2020 

Inkludierte Leistungen:
• 4 Nächte im Vollholz-Zimmer mit vitalem 
    Frühstücksbuffet in der Villa Sonnwend
• genussvolles Abendmenü vom Buffet mit 
    frischen, saisonalen Salaten, täglich ein 
    Fleischgericht und ein vegetarisches Gericht
• Seminarraum für die Yoga Einheiten
• Energiewasser vom Hausbrunnen
• frisches Obst
• Kaffee in Bio Qualität aus der 
    Espressomaschine
• Nachmittagsjause
• reichhaltige Auswahl an feinen Bio Tees
• Auswahl an Nüssen und 
    getrockneten Früchten
• Benutzung Wellnessbereich mit Sauna, 
    Infrarotkabine und Ruheraum im Hotel 
• 4 morgendliche Yoga Einheiten zu je 1 Std. 
    und 3 Abend Yoga Einheiten zu je 1,5 Std. 
    durchgeführt von unserer Yoga-Trainerin 
    Sarah
• 1 Wanderung mit dem Nationalpark Ranger

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  € 639,-
Nichtmitglieder:    € 739,-
Einzelzimmerzuschlag:  €   55,-

Naturfreunde Yogabegleitung: Sarah Fichtinger 
Mindestteilnehmer:  12 Personen
Maximalteilnehmer:  15 Personen 
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Das ist das Angenehme auf Reisen, 
dass auch das Gewöhnliche durch 
Neuheit und Überraschung das 
Ansehen eines Abenteuers gewinnt.

Johann Wolfgang von Goethe, deutscher Dichter, 1749 - 1832

RAD|MOUNTAINBIKE
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Höhepunkte der Hanse
mit Rad und Schiff 

Holland
16.05. - 23.05.2020

Diese Tour führt uns durch eine der beliebtesten 
Fahrradregionen der Niederlande. Bei den Radtou-
ren lernen wir jeden Tag mehr über die vielen histo-
rischen Städte, wunderschönen Flusslandschaften 
und vielfältigen Naturgebieten. Jeden Abend keh-
ren wir zum schwimmenden Hotelschiff Gandalf 
zurück, das in einem der malerischen Häfen ent-
lang der Route liegt.

Reiseverlauf:
1. Tag: Flug Wien - Amsterdam, 
Transfer per Bahn zum Bahnhof, Fußmarsch zum 
Schiff, Einschiffung und Abendessen
2. Tag: Nigtevecht - Utrecht - Wijk bij Duurstede, 40 km
3. Tag: Wijk bij Duurstede - Wageningen - Arnhem, 
35 oder 44 km 
4. Tag: Arnhem - Doesburg - Zutphen - Deventer,
26 oder 42 km 
5. Tag: Deventer - Hattem - Kampen, 36 oder 48 km
6. Tag: Kampen - Elburg - Harderwijk, 48 km 
7. Tag: Harderwijk - Spakenburg - Amsterdam, 50 km
8. Tag: Ausschiffung nach dem Frühstück, 
Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Wien

Naturfreunde Reisebegleitung:         Karin Scheele
Mindest- und Maximalteilnehmer:               19 Personen

Inkludierte Leistungen:
• Flug ab/an Wien - Amsterdam
• Bahntransfer Flughafen - Zentralbahnhof 
• Programm gemäß Reiseverlauf auf dem 
    Schiff Gandalf mit WiFi 
    (beschränkte tägliche Datenmenge)
• Unterbringung in Außenkabinen mit 
    Dusche/WC/Waschbecken
• 7x Vollverpflegung (Frühstücksbuffet und 
    3 Gänge-Abendessen an Bord, Lunchpaket 
    für Radtouren), Begrüßungsgetränk: 
    Kaffee, Tee an Bord
• Benutzung von Bettwäsche, Handtücher, 
    1x Kabinenreinigung während der Tour
• Karten und Routenbeschreibungen für 
    Radtouren (1x pro Kabine), GPS-Tracks
• Leihrad inkl. wasserfester Gepäcktasche
• örtl., deutschsprachige Reiseleitung

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  € 1.496,-
Nichtmitglieder:    € 1.596,-
(Einzelkabine nicht möglich)

Rad- und Schiffsreise, 
Frankreich  

Provence,
Camargue

18.04. - 25.04.2020

Eine Rad- und Schiffsreise durch unberührte Na-
tur: von der mittelalterlichen Festung Aigues Mor-
tes durch die Camargue nach Arles. Wir besuchen 
die Provence vom Tal der Rhone bis hin zu den von 
Van Gogh verewigten Landschaften, erreichen  wir 
das antike römische Pont du Gard. Sehenswert 
ist selbstverständlich auch die schöne Stadt Avi-
gnon. Die Radtouren finden zum überwiegenden 
Teil in nahezu flachen Gebieten statt. An einigen 
Tagen haben wir einige Anstiege zu bewältigen. 
Insgesamt ist die Reise für einigermaßen geübte 
Radfahrer empfehlenswert.

Reiseverlauf:
1. Tag: Flug Wien - Marseille, 
Transfer nach Aigues-Mortes
2. Tag: Rundtour Aigues - Mortes, 55 km, ↑ 20 Hm
3. Tag: Aigues Mortes - Saint Gilles - Arles, 25 km
4. Tag: Arles - Vallabrègues, 55 km, ↑ 300 Hm
5. Tag: Vallabrègues - Burg Boulbon - Aramon, 
35 km, ↑ 90 Hm  
6. Tag: Aramon - Avignon, 40 km, ↑ 110 Hm
7. Tag: Rundtour Avignon, 30 km, ↑ 100 Hm
8. Tag: Transfer zum Flughafen und Rückflug 
nach Wien via Fankfurt

Naturfreunde Reisebegleitung:         Peter Kalteis
Mindest- und Maximalteilnehmer:               19 Personen

Inkludierte Leistungen:
• Flug ab/an Wien jeweils mit 
    Umsteigverbindung
• Transfers ab/an Flughafen Marseille- 
    Anlegestelle
• Programm gemäß Reiseverlauf auf dem 
    Schiff L’Estello mit WiFi
• Unterbringung in Außenkabinen mit 
    Dusche/WC
• 7x Vollverpflegung
    (Frühstücksbuffet und Abendessen an   
    Bord, ein selbst vorbereitetes Lunchpaket 
    für Radtouren), Kaffee und Tee an Bord
• Bettwäsche und Handtücher: tägliche 
    Kurzreinigung und einmal Putzdienst der 
    Kabine und Wechsel der Handtücher 
• Leihrad und Radhelm
• Landkarten und Roadbook  
    (1 Set pro Kabine)
• deutschsprachiger Reiseleiter
• Begleitbus im Notfall verfügbar
• Stadtführung durch Arles

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  € 1.640,-
Nichtmitglieder:    € 1.740,-
(Einzelkabine nicht möglich)
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Radreise auf der farben-
prächtigen Blumeninsel 
im Atlantik

Madeira
04.06. - 11.06.2020

Wenn auch der schwimmende Garten, so wie 
Madeira auch oft genannt wird, meist als Wan-
derparadies bekannt ist, erkunden wir die Insel 
auf aussichtsreichen Panoramastraßen mit dem 
E-Bike. Der blühende Archipel schafft ganzjährig 
ein gemäßigtes Klima und ist somit seit jeher An-
ziehungspunkt für Naturfreunde. Die Strecke wird 
gesäumt von dramatischen Steilküsten und blu-
menreichen Gärten. Für diese Vielfalt ist Madeira 
berühmt und fasziniert Besucher seit Jahrhunderten.

Reiseverlauf:
1. Tag: Flug von Wien nach Madeira, Transfer ins Hotel 
und Treffen mit der örtlichen Reiseleitung
2. Tag: Funchal - Ponta do Sol, 35 km, ↑ 825 Hm 
3. Tag: Ponta do Sol - Porto Moniz, 65 km, ↑ 750 Hm
4. Tag: Porto Moniz - Santana, 60 km, ↑ 600 Hm
5. Tag: Santana - Machico, 45 km, ↑ 630 Hm 
6. Tag: Machico - Funchal, 53 km, ↑ 400 Hm
7. Tag: Rundtour Funchal - Camacha, 35 km, ↑ 700 Hm 
8. Tag: Transfer zum Flughafen, Rückflug in die Heimat

Naturfreunde Reisebegleitung:         Stefanie Brandtner
Mindestteilnehmer:               14 Personen

Inkludierte Leistungen:
• Flug ab/an Wien - Madeira
• Transfers ab/an Flughafen - Hotel
• Unterbringung in 3* Hotels mit Halbpension
• geführte Radtouren lt. Programm
• Leih-E-Bike
• Gepäcktransfer
• örtl., deutschsprachige Radreiseleitung

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  € 1.490,-
Nichtmitglieder:    € 1.590,-
Einzelzimmerzuschlag:  €     170,-

Masuren
„Das Land der 3000 Seen“ oder auch „die grüne 
Lunge Europas“ - so wird Masuren im Nordosten 
Polens gerne genannt. Wir erleben auf dieser Rad-
reise die Ruhe und Stille, riesige Urwälder und Na-
turparks, radeln vorbei an kristallklaren Flüssen, 
Seen und jahrhundertealten Alleen und sind be-
eindruckt von der Geschichte dieser Region. Wir 
bestaunen die vielfältige Pflanzen- und Tierwelt 
und freuen uns auf die herzliche Gastfreundschaft 
der Einwohner.

Reiseverlauf:
1. Tag: Zugfahrt voraussichtlich mit dem Nachtzug 
nach Warschau
2. Tag: Treffen mit der Reiseleitung, Stadtführung 
in Warschau mit einheimischer Reiseleitung, 
Transfer nach Pisz
3. Tag: Abfahrt mit dem Bus bis Karwik, mit den Fahr-
rädern durch die Johannisburger Heide, per Bus 30 km, 
per Rad 30 km
4. Tag: mit dem Bus fahren wir vormittags über Mra-
gowo/Sensburg bis Boze, unsere Radtour führt uns 
entlang der großen Masurischen Seen bis nach Boga-
czewo, per Bus 40 km, per Rad 46 km
5. Tag: Radtour über Sztynort und Harsz nach Pozez-
drze, Kuty und Kruklanki, am Nachmittag Bootsfahrt 
auf dem Dargainer See, per Bus 100 km, per Rad 45 km
6. Tag: Besuch der Wallfahrtskirche Heilige Linde, der 
mit einem Orgelkonzert endet, Radtour durch das Bar-
tener Land nach Korsze/Korschen, Lwowiec/Löwenstein 
und nach Drogosze, 45 km
7. Tag: Abfahrt mit dem Bus zur Wolfsschanze, Führung 
auf dem Gelände der Wolfsschanze, Radtour ins Bar-
tener Land bis kurz vor die polnisch-russische Grenze, 
per Bus 90 km, per Rad 30 km
8. Tag: Radtour ab Olecko durch den Borkener Forst 
(230 km² großer, urwüchsiger Mischwald), weiter geht 
es abseits der großen Straßen auf kleinen Wegen nach 
Gizycko/Lötzen ins Herz der Masurischen Seenplatte,
per Bus 60 km, per Rad 45 km 
9. Tag: Transfer zurück nach Warschau und Heimreise 
per Zug (möglicherweise Rückfahrt mit dem Nachtzug: 
Ankunft wäre dann am 26.06.2020)

Radreise Polen

17.06. - 25.06.2020 

Inkludierte Leistungen:
• örtl. Transfer ab/an Bahnhof Warschau
• 7 Übernachtungen in Hotels
• Zimmer mit Du/WC
• Halbpension: 5x Abendessen in den 
    Hotelrestaurants, 2x Abendessen in 
    landestypischen Restaurants
• Begleitbus - steht jederzeit zu Ein- und 
    Ausstieg bereit
• Leihrad mit Radtasche
• fachkundige Fremdenführung für die 
    Besichtigung in Święta Lipka/Heilige Linde, 
    Wolfsschanze, Altstadt in Warschau
• Kajakfahrt auf dem Krutynia Fluss 
• Schifffahrt Masurische Seenplatte ca. 1,5 Std.

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  € 1.150,-
Nichtmitglieder:    € 1.250,-
Einzelzimmerzuschlag:  €    150,-

Naturfreunde Reisebegleitung:         Johanna Humpelstätter
Mindestteilnehmer: 12 Personen©
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Slowakei 

Die Kremnitzer Berge, die Große Fatra, die Niede-
re Tatra oder Poľana - jedes der Gebirge besitzt 
seinen eigenen Charakter. Dank dem geglieder-
ten Relief und der Vielseitigkeit der Landschaft ist 
das ganze Gebiet äußerst attraktiv für den Moun-
tainbiker. In den oberen Gebieten von den bis zu 
2000 m hohen Bergen befinden sich vorwiegend 
Wiesen. Die niedrigeren Gebiete sind dicht bewal-
det und von Bächen und Waldlichtungen durchzo-
gen. 

In der ganzen Landschaft befinden sich zahlrei-
che, gut befahrbare Feld- und Waldwege. Echte 
Genießer freuen sich sicher über die häufigen 
natürlichen Trails. Die Touren zeichnen sich durch 
das deutliche Höhenprofil aus - es geht immer 
wieder bergauf und bergab.

Reiseverlauf:
1. Tag: Anreise nach Selce bei Banská Bystrica
2. - 6. Tag: Mountainbiken und Natur genießen
7. Tag: Heimreise

Mountainbiken 

29.05. - 04.06.2020 

Inkludierte Leistungen:
• 6 Nächte im Hotel Fuggerov Dvor
• Halbpension bestehend aus 
    Frühstücksbuffet und Abendessen
• 5 geführte MTB-Touren mit 
    deutschsprachigem Guide in 2 Levels
• 1 Stunde Eintritt Wellnessbereich, Pool 
    und Sauna pro Tag
• sichere Fahrradaufbewahrung

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  €    680,-
Nichtmitglieder:    €    780,-
Einzelzimmerzuschlag:  €      80,-

Naturfreunde Reisebegleitung: Rudolf Lurger 
Mindestteilnehmer: 10 Personen

Mountainbiketour 
entlang des gesamten 
Flusses Tagliamento 

Italien
04.09. - 12.09.2020

Eine ganz besondere MTB-Tour, denn bei diesem 
Programm heißt es nicht nur Radeln und Trailen, 
sondern es wird auch besonderer Wert auf einzig-
artige Landschaften und Naturschönheiten sowie 
Kulinarik und Kultur gelegt. Diese Tour, welche 
dem gesamten Tagliamento-Fluss von seiner 
Quelle ans Meer folgt, stellt das größte naturnahe 
Flusssystem Europas dar. Trotz dieser 172 km, die 
der Tagliamento in einzigartiger Weise -  in einem 
bis zu 2 km breiten weißen Schotterbett zurück-
legt, bleibt auch noch Zeit, anspruchsvolle Berge-
tappen beiderseits des Flusslaufes mitzunehmen. 
Unser Ziel ist schlussendlich die Mündung in die 
Adria - der berühmte Ferien- und Badeort Lignano 
stellt am letzten Tag einen Kontrast zu den einsa-
men Etappen dar. 

Reiseverlauf:
1. Tag: Anreise nach Sillian, 
Abendessen im Hotel Bergland
2. Tag: Fahrt am Radweg von Sillian über die Staatsgren-
ze nach Vierschach in Südtirol, ab der Nemesalm auf 
Forstwegen bis zum See- und Bergort Auronzo di Cadore, 
50 km, ↑ 1100 Hm + 900 Hm mit Seilbahn ↓ 2200 Hm 
3. Tag: Quelle des Tagliamento-Flusses, mit Abweichun-
gen über Trails und Berge, 30 km, jeweils ↑↓ 1100 Hm 
4. Tag: ab Forni di Sopra prägt der Tagliamento mit seinem 
breiten, weißen Schotterbett die Landschaft, entlang des 
Flusses bis Socchieve, 60 km, ↑ 1700 Hm ↓ 1800 Hm
5. Tag: abwechslungsreiche Tour nahe dem Tagliamento, 
48 km, ↑ 1400 Hm ↓ 2200 Hm 
6. Tag: gemütlicher Start in die sehenswerte Stadt 
Spilimbergo, 46 km, 900 Hm 100 Hm
7. Tag: auf Radwegen begleiten wir den Tagliamento auf 
seinem Weg nach Süden, 46 km, ↑ 900 Hm ↓ 1000 Hm 
8. Tag: letzter Fahrtag entlang des Meeres, abends An-
kunft in Lignano, 52 km, ↑ 100 Hm ↓ 200 Hm 
9. Tag: kurze Radrunde zum Strand ev. mit Badestopp, 
Rücktransfer nach Sillian
10. Tag: Frühstück, Heimreise ab Sillian

Naturfreunde Reisebegleitung:         Markus Rosenauer
Mindestteilnehmer:               7 Personen

Inkludierte Leistungen:
• Unterbringung in Hotels
• Halbpension mit regionalen Schmankerln
• Ortstaxe
• MTB-Touren lt. Programm 
• Rücktransfer von Lignano nach Sillian

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  € 1.280,-
Nichtmitglieder:    € 1.290,-
Einzelzimmerzuschlag:  €    150,-©
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Reisen veredelt den Geist und räumt 
mit unseren Vorur teilen auf.
Oscar Wilde, irischer Schriftsteller, 1854 - 1900

KULTUR
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Wir genießen den zweiten Teil unserer authenti-
schen Transsib-Reise von Irkutsk bis nach Peking.
Die Transsibirische Eisenbahn ist schon seit ihrem 
Baubeginn im Jahre 1891 eine echte Legende 
und seit der Eröffnung im Jahr 1916 ist eine Reise 
auf dieser legendären Bahnstrecke bis heute die 
Erfüllung eines Lebenstraumes. Wir legen dieses 
Mal die Strecke von Irkutsk bis nach Peking zu-
rück. Dabei erleben wir die russische Landschaft, 
durchstreifen die mongolische Steppe bis wir das 
pulsierende Peking erreichen.

Die Unterkünfte sind ausgesuchte nette und saubere 
Hotels/Pensionen. Diese sind jedoch mit dem europä-
ischen Standard nicht zu vergleichen und können sich 
ggf. ändern. Die Kabinen im Zug sind klimatisiert und 
bieten pro Waggon zwei WC ś und Waschbecken. Die-
se Reise ist eine authentische Transsib-Reise mit rus-
sischen Linienzügen und somit keine Luxusreise. Jeder 
Waggon hat seinen eigenen Schaffner, der jeden Tag 
das Abteil reinigt, somit variieren Komfort und Sauber-
keit von Zug zu Zug und liegen nicht in unserer Verant-
wortung. Eine Zugreise mit der authentischen Transsi-
birischen Eisenbahn ist ein Erlebnis für den flexiblen 
und anpassungsfähigen Reisenden, der die originale 
authentische Zugreise erleben möchte.

Naturfreunde Reisebegleitung:               Karin Scheele 
Mindestteilnehmer:                                15 Personen

06.07. - 19.07.2020 

Transsibirische
Eisenbahn   
Von Irkutsk bis Peking

Inkludierte Leistungen:
• Flug ab/an Wien - Irkutsk - Peking 
    (jeweils mit Umstieg)
• Einladungen nach Russland und China
• Registrierung in Russland 
• Bahnfahrten in der 2. Klasse Vierbettabteil 
• Übernachtungen lt. Plan inkl. Frühstück 
    (Frühstück im Zug ist nicht im Preis 
    enthalten)
• Transfers lt. Plan
• Mittagessen am 4. Tag und 11. Tag
• Picknick am 7. Tag
• mongolisches Abendessen am 7. Tag
• Führungen und Ausflüge lt. Plan 
• Folklore Darbietung am 6. Tag
• Eintritt Museumsdorf Talzy am 3. Tag inkl. 
    deutschsprachiger Reiseleitung
• Eintritt Gandan Kloster am 7. Tag
• Besuch der Minggräbern inkl. Besuch der 
    Heiligen Allee, des unterirdischen Ding-
    grabes und des oberirdischen Changgrabes 
• Ausflüge in Ulan Bator und Peking mit 
    deutschsprachiger Reiseleitung

Preis pro Person:  
Naturfreundemitglieder:  € 3.550,-
Nichtmitglieder:    € 3.650,-
Einzelzimmerzuschlag:  €    490,-

Busfahr t

Schon bei der Anfahrt zur höchst gelegenen Stadt 
Europas - Davos, erwartet uns ein spektakuläres 
Alpenpanorama. Majestätisch erheben sich die oft 
mit Schnee bedeckten Gipfel über den Tälern des 
Engadins. Mit dem Bernina-Express erleben wir 
eine eindrucksvolle Alpenüberquerung vom kühlen 
Norden in den warmen Süden. Mit der Überschif-
fung von Stresa nach Isola Bella erleben wir die be-
deutendste, barocke Gartenanlage Italiens, welche 
Pflanzen aus aller Welt beherbergt.

Reiseverlauf:
1. Tag: gemütliche Anreise durch Österreich über das klei-
ne deutsche Eck über den Fluela Pass bis nach Davos
2. Tag: Ausflug Lukmanierpass - Vierwaldstättersee:
herrliche Panoramafahrt durch das Surselva über Films 
nach Disentis, dann geht es auf den fast 2000 m hohen 
Lukmanierpass, über Bisaca und Airolo zum Vierwald-
stättersee
3. Tag: Davos - Bernina Express - Lago Maggiore:
in St. Moritz steigen wir in den Bernina Express, des-
sen Strecke zu den schönsten Bahnstrecken weltweit 
gehört, die spektakuläre Alpenüberquerung über den 
Berninapass führt über Viadukte, vorbei an grandiosen 
Gletschern und hinunter zu den Palmen ins italienische 
Veltlin bis nach Tirano
4. Tag: Ausflug Sanata Caterina del Sasso - Isola Bella - 
Stresa: von Stresa aus fahren wir in ca. 20 Minuten mit 
dem Motorboot zur Kirche Santa Caterina del Sasso, 
bei einer Führung lernen wir die Wallfahrtsstätte näher 
kennen, Weiterfahrt zur Isola Bella, eine der berühmten 
Borromeischen Inseln mit der bedeutendsten, barocken 
Gartenanlage Italiens
5. Tag: gestärkt vom Frühstück und den wunderbaren 
Eindrücken im Gepäck treten wir die Heimreise an

05.08. - 09.08.2020 

Inkludierte Leistungen:
• Busfahrt im Komfortbus 
    (Zustiege nach Vereinbarung)
• 2 Nächte im 3* Hotel Strela in Davos (CH) 
• 2 Nächte im 3* Hotel Campagna 
    in Cannobio (IT) 
• Frühstücksbuffet und 3-Gang-Menü
• Bahnfahrt mit dem Bernina Express 
    St. Moritz - Tirano
• original Bernina Urkunde
• ganztägige, örtliche Reiseleitung am 
    2. und 4. Ausflugstag
• Schifffahrt Stresa - Santa Caterina del 
    Sasso - Isola Bella - Stresa
• Eintritt Santa Caterina del Sasso
• Führung im Palast der Isola Bella

Preis pro Person:  € 755,-
Einzelzimmerzuschlag:  €   78,-

Veranstalter:  Humpelstetter Busreisen
Mindestteilnehmer: 25 Personen©
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Schweiz-Italien: Über 
die Alpen von Davos 
an den Lago Maggiore
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Um klar zu sehen, genügt 
ein Wechsel der Blickrichtung.
Antoine de Saint Exupéry, französischer Schriftsteller, 1900 - 1944

KANU Kanutour am 
Yukon-River

Naturfreunde Reisebegleitung:                             Hans Goger
Mindestteilnehmer:  6 Personen
Maximalteilnehmer:  9 Personen 

30.08. - 13.09.2020 

Indian Summer 
in Kanada

Inkludierte Leistungen:
• lokale Transfers lt. Programm
• 5 Nächte im Hotel
• Ausrüstungsmiete beinhaltet: 
    Kanu (jeweils für 2 Personen) inkl. Paddel, 
    Schwimmwesten, Seile, Schwamm, 
    Schöpfer, Axt, Säge, Spaten, Topf, Pfanne, 
    Kanne und Grillgitter

Preis pro Person:
Naturfreundemitglieder:  € 1.495,-
Einzelzimmerzuschlag:  €    270,-
(Aufpreis für die Hotelnächte) ©
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Erlebe die Wildnis Kanadas, das Land der Elche, 
der Grizzlybären, der Wölfe und Rentiere mit dem 
Bergsteiger und Abenteurer Hans Goger. Die ver-
lockende Mischung aus Szenerie, Wildleben und 
Geschichte macht den Yukon zum beliebtesten 
Kanufluss in Kanadas Norden. Nahezu jeder ver-
bindet mit ihm den Goldrausch vor 100 Jahren, 
dessen Relikte überall entlang der Route nach 
Dawson City zu sehen sind. 

Reiseverlauf:
1. Tag: Flug Wien - Whitehorse, 
Transfer ins River View Hotel
2. Tag: gemeinsamer Einkauf der Lebensmittel in 
Whitehorse Hotel River View
3. Tag: Transfer nach Carmacks und Start der Paddeltour
4. Tag: Paddeln am Yukon River durch die 
Five Finger Rapids
5. Tag: Paddeln am Yukon River durch die Rink Rapids
6. Tag: Paddeln am Yukon River
7. Tag: Paddeltour Yukon River - Camp im 
historischen Fort Selkirk
8. - 10. Tag: Paddeln am Yukon River
11. Tag: Paddeln bis Dawson City
12. Tag: freier Tag in Dawson (Möglichkeit zur Stadtbe-
sichtigung oder fakultative Führung in der Goldmine)
13. Tag: Transfer Dawson City - Whitehorse
14. Tag: Abflug in Whitehorse  
15. Tag: Ankunft in Wien  
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Reisedatum und Detailprogramminformationen richten 
sich nach den Flügen und können voraussichtlich An-
fang Februar bekannt gegeben werden.

Reisebuchung    NATURFREUNDE TOURISTIK
      3100 St. Pölten, Heßstraße 4/2 www.niederösterreich.naturfreunde.at
Fax: 0043(0) 2742 357211-9  Tel. 02742/357211-16              E-Mail: stefanie.grines@naturfreunde.at

   

3100 St. Pölten, Heßstraße 4-6/2 Stock   www.niederoesterreich.naturfreunde.at 
Tel. 02742/357211-16                  E-Mail: stefanie.grines@naturfreunde.at 

 
 
 
 
 

Reiseland:

Reisetitel: 

Termin: Verlängerung: 

Veranstalter: 

Extras: 

Gewünschte Belegung:   DZ  ½ DZ  EZ (nur wenn lt. Ausschreibung möglich) 
Für die Verfügbarkeit eines halben Doppelzimmers kann keine Garantie übernommen werden. Bei Buchungsbestätigung wird erst einmal der volle  
EZ-Zuschlag in Rechnung gestellt. Sollte sich bis 4 Wochen vor Reiseantritt ein geeigneter Zimmerpartner (gleichgeschlechtlich) finden, wird der  
EZ-Zuschlag wieder gutgeschrieben. 
Ich/Wir bitte(n) um Abschluss folgender Versicherung der Europäischen Reiseversicherung: 
KomplettSchutz: Europäische Reiseversicherung inkl. Stornoschutz, med. Leistungen, Bergung, Gepäck 
  beide  1.Person  2.Person 
Bus/Bahn/Auto-KomplettSchutz: Europäische Reiseversicherung inkl. Stornoschutz, med. Leistungen, Bergung, Gepäck  
 für  beide  1.Person  2.Person 
Versicherungsprämie siehe Detailprogramm.            Die Versicherung muss zusammen mit der Reiseanmeldung abgeschlossen werden.  
Sonstige Nachricht  
 
1.Person  (Name wie im Reisepass angeben) 2.Person  (Name wie im Reisepass angeben) 

Name: Name: 

Vorname: Vorname: 

Titel: Titel: 

geboren am: geboren am: 

PLZ/Ort: PLZ/Ort: 

Straße: Straße: 

Telefon privat: Telefon privat: 

E-Mail: E-Mail: 
 

Naturfreunde Mitglied:    ja      nein    MG-Nr: 
 

Naturfreunde Mitglied:    ja      nein    MG-Nr: 

Bei Radreisen Körpergröße in cm: Bei Radreisen Körpergröße in cm: 

  Reisepassdaten (Bei Reisen außerhalb Europas bitte unbedingt ausfüllen): Reisepassdaten (Bei Reisen außerhalb Europas bitte unbedingt ausfüllen): 
Nummer: Nummer: 

Ausgestellt am:                                   gültig bis: Ausgestellt am:                                   gültig bis: 

Ausstellungsort: Ausstellungsort: 

Nationalität: Nationalität: 
 

Ich/Wir melde(n) uns hiermit verbindlich für oben genannte Reise an. Ich/wir habe(n) das Detailprogramm der gebuchten Reise (siehe auf 
www.niederoesterreich.naturfreunde.at; Zusendung nur auf Anfrage) gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich bin über die derzeitigen Visa- und 
Impfbestimmungen informiert. Für die von der Naturfreunde Touristik GesmbH veranstalteten Reisen gelten die „Allgemeinen Reisebedingungen“ 
zusammen mit den „Besonderen Reisebedingungen der Naturfreunde Touristik GmbH“ (siehe Katalog oder www.niederoesterreich.naturfreunde.at). Bei 
einzelnen Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden, oder Reisen fremder Veranstalter, tritt die Naturfreunde Touristik GesmbH nur als 
Vermittler auf. Bei diesen Leistungen bzw. Reisen gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäfts- bzw. Reisebedingungen des jeweiligen Vertragspartners. 
Die Standardinformationsblätter lt. Pauschalreisegesetz wurden mir ausgehändigt und habe ich verstanden. 
Das Informationsblatt und die Versicherungspolizze der Europäischen Reiseversicherung wurden mir ausgehändigt. 
Ich erkläre mich einverstanden: dass meine Kontaktdaten, sowie sensible Daten (wenn erforderlich) an Vertragspartner der Naturfreunde Touristik  
GesmbH (z.B.: Airlines, Hotels, Reisebegleiter, Ärzte) weitergegeben werden dürfen.  
• dass meine Kontaktdaten an andere Reiseteilnehmer zur Bildung von Fahrgemeinschaften weitergegeben werden dürfen. 

 
 
Ort, Datum, Unterschrift 1.Person  Ort, Datum, Unterschrift 2.Person 
Ich erkläre durch meine Unterschrift, dass ich für die Verpflichtung aller auf dieser Reiseanmeldung aufgeführten Personen einstehe, falls die Reiseanmeldung 
nicht von jedem persönlich unterschrieben wurde. 

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiseversicherung 
der Europäischen Reiseversicherung.

* Familie:  bis zu 7 gemeinsam reisende Personen, davon maxi-
mal 2 Erwachsene (18. Geburtstag vor dem Tag des 
Reiseantritts) – unabhängig vom Verwandtschaftsver-
hältnis

** Europa:  Europa im geografischen Sinn, alle Mittelmeeranrai-
nerstaaten und -inseln, Jordanien, Madeira, Azoren, 
Kanarische Inseln und Russland

Gültig für eine Reise bis max. 31 Tage. 
Vollständige Informationen erhalten Sie in Ihrem Reisebüro. 
Es gelten die EUROPÄISCHEN Reiseversicherungsbedingungen 
ERV-RVB 2018.
Druck- und Satzfehler vorbehalten. Stand: Oktober 2018

Europäische Reiseversicherung AG • Kratochwjlestraße 4 • 1220 Wien
Tel. +43 1 317 25 00 • info@europaeische.at • europaeische.atSicher.Entspannt.Unterwegs

KomplettSchutz
BusBahnAuto-KomplettSchutz 

Leistungen
Reisestorno

1. Stornokosten bei Nichtantritt der Reise (inkl. Buchungsgebühren) bis zum gewählten Reisepreis

Erfolgt der Versicherungsabschluss später als 3 Tage nach Reisebuchung sind nur Ereignisse versichert,  
die ab dem 10. Tag nach Versicherungsabschluss eintreten (ausgenommen Unfall, Todesfall oder Elementarereignis).

Reiseabbruch

2. Ersatz der gebuchten, nicht genutzten Reiseleistungen bis zum gewählten Reisepreis

3. Zusätzliche Rückreisekosten bis 100 %

Verspätungsschutz Einzel Familie

4. Versäumnis des Transportmittels und Umsteigeschutz: 
Mehrkosten für Nächtigung und Verpflegung

bis € 1.000,- bis € 2.000,-
inkl. Nachreisekosten

5. Verspätete Ankunft am Heimatbahnhof/-flughafen: 
Mehrkosten für Taxifahrt oder Nächtigung und Verpflegung bis € 350,- bis € 700,-

Reisegepäck Einzel Familie

6. Ersatz bei Beschädigung oder Abhandenkommen von Reisegepäck inkl. Sportgeräte 
(z.B. während des Transports oder bei Diebstahl)

bis € 3.500,- bis € 7.000,-
Neuwertdeckung

7. Bargeldersatz bei Diebstahl bis € 150,-
8. Ersatzkäufe bei Gepäcksverspätung am Reiseziel bzw. Ersatz der Leihgebühren (z.B. für Sportgeräte):
 bei Gepäcksverspätung bis 72 Stunden
 bei Gepäcksverspätung über 72 Stunden

bis € 350,-
bis € 750,-

bis € 700,-
bis € 1.500,-

9. Hilfe und Kostenersatz für Wiederbeschaffung von Dokumenten bis € 350,- bis € 700,-

10. Hilfe und Vorschuss bei Diebstahl von Zahlungsmitteln bis € 750,- bis € 1.500,-

Suche und Bergung

11. Such- und Bergungskosten bei Unfall, Berg- oder Seenot bis € 80.000,-

Medizinische Leistungen im Ausland und Heimtransport

12. Transport ins Krankenhaus/Verlegungstransport bis 100 %

13. Ambulante Behandlung bis 100 %

14. Stationäre Behandlung bis € 1.000.000,-

15. Heimtransport bei medizinischer Notwendigkeit (inkl. Ambulanzjet) bis 100 %

16. Heimtransport nach 3 Tagen Krankenhausaufenthalt, 
auch ohne medizinische Notwendigkeit (exkl. Ambulanzjet) bis 100 %

17. Nachreise bei unterbrochener Rundreise bis 100 %

18. Verspätete Rückreise inklusive Zusatznächtigungen Reisekosten bis 100 % 
 Nächtigungen bis € 1.500,-19. Krankenbesuch ab 5 Tagen Krankenhausaufenthalt

20. Medikamententransport bis 100 %

21. Kinderrückholung durch eine Betreuungsperson bis € 4.000,-

22. Überführung im Todesfall oder Begräbnis am Ereignisort bis 100 %

Maximalleistung für 12. bis 22. bei unerwartetem Akutwerden einer bestehenden Erkrankung bis € 500.000,-

Reiseprivathaftpflicht

23. Sach- und Personenschäden pauschal bis € 750.000,-

Hilfe bei Haft oder Haftandrohung im Ausland

24. Hilfe bei Beschaffung eines Anwalts/Dolmetschers ja 

25. Vorschuss für Anwalt bis € 3.000,-

26. Vorschuss für Strafkaution bis € 13.000,-

24-Stunden-Notruf und Soforthilfe weltweit ja

KomplettSchutz BusBahnAuto-
KomplettSchutz

Europa** Weltweit Europa**

Reisepreis bis Einzel Familie* Einzel Familie* Einzel Familie*

€ 150,- € 25,-
€ 54,-

€ 79,-
€ 163,-

€ 14,-
€ 32,-

€ 200,- € 29,- € 20,-
€ 300,- € 40,- € 25,- € 41,-
€ 400,- € 49,- € 66,- € 33,- € 49,-
€ 500,- € 56,- € 77,- € 87,- € 37,- € 58,-
€ 600,- € 63,- € 89,- € 93,- € 176,- € 42,- € 66,-
€ 800,- € 71,- € 99,- € 102,- € 187,- € 47,- € 73,-

€ 1.000,- € 79,- € 113,- € 110,- € 198,- € 54,- € 82,-
€ 1.200,- € 86,- € 128,- € 118,- € 208,- € 63,- € 91,-
€ 1.400,- € 92,- € 137,- € 126,- € 214,- € 70,- € 99,-
€ 1.600,- € 100,- € 145,- € 133,- € 221,- € 79,- € 108,-
€ 1.800,- € 108,- € 154,- € 140,- € 227,- € 117,-
€ 2.000,- € 117,- € 162,- € 147,- € 233,- € 124,-
€ 2.200,- € 128,- € 170,- € 159,- € 238,- € 131,-
€ 2.400,- € 139,- € 177,- € 169,- € 243,- € 139,-
€ 2.600,- € 150,- € 184,- € 178,- € 248,- € 146,-
€ 2.800,- € 161,- € 192,- € 190,- € 255,- € 155,-
€ 3.000,- € 172,- € 200,- € 199,- € 261,- € 164,-
€ 3.500,- € 198,- € 218,- € 238,- € 273,-

Der BusBahnAuto-KomplettSchutz gilt nur für Bus-, Bahn- und 
Autoreisen (inkl. Fähren und Motorradreisen) – nicht für Flug- oder 
Schiffsreisen - und beinhaltet die gleichen Leistungen wie der 
KomplettSchutz.
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Anmeldung online unter: www.niederoesterreich.naturfreunde.at            
Angebote nur für Naturfreundemitglieder gültig

Schitourentage 
Sölktal
02.04 . - 05.04 .2020

Klettersteigtouren
13.08. - 16.08.2020

Hochtouren für Einsteiger 
und Fortgeschrittene
03.04 . - 05.04 .2020
17.04 . - 19.04 .2020
Voraussetzung: Kondition für min. 800 Hm Aufstieg
Kursbeitrag: € 398,-
Leistungen: 4x HP in den Hütten, Betreuung durch 
staatlich geprüfte Instruktoren
Kursleiter: Franz Danis

Schitourenwoche 
Osttirol
22.02. - 29.02.2020

Almenwandern 
in Kleinarl
08.07. - 12.07.2020

Schitourentage 
Kolm Saigurn
11.04 . - 13.04 .2020

Voraussetzung: Kondition für min. 1000 Hm Aufstieg
(3 Std.) und sicheres Schifahren im freien Gelände
Kursbeitrag: € 326,-
Leistungen: 3x HP im DZ, Betreuung durch 
staatlich geprüfte Instruktoren
Kursleiter: Markus Rosenauer

Voraussetzung: Klettersteigerfahrung bis Schwierigkeit C, 
oder Grundkurs Klettersteig; ausreichend Kondition für 
6-8 Std. Tourenlänge und 1000 Hm im Aufstieg
Kursbeitrag: € 387,-
Leistungen: 3x HP im DZ, Betreuung durch 
staatlich geprüfte Instruktoren
Kursleiter: Gerhard Rosenits

Voraussetzung: Kondition für min. 1300 Hm Aufstieg
(3 Std.) und sicheres Schifahren im freien Gelände
Kursbeitrag: € 771,-
Leistungen: 7x HP im DZ, Betreuung durch 
staatlich geprüfte Instruktoren
Kursleiter: Markus Rosenauer

 

Voraussetzung: Kondition für min. 1000 Hm Aufstieg
(3 Std.) und einfache Tageswanderungen mit max. 6 Std.
Kursbeitrag: € 378,-
Leistungen: 4x HP im Gästehaus, Betreuung durch 
staatlich geprüfte Instruktoren
Kursleiter: Maria Gansch
 

Voraussetzung: Kondition für min. 1700 Hm Aufstieg
(5 Std.) und sicheres Schifahren im freien Gelände
Kursbeitrag: € 198,-
Leistungen: 2x HP im Zimmer, Betreuung durch 
staatlich geprüfte Instruktoren
Kursleiter: Hans Goger

© Reinhold Kalteis-Gamerith

 

 

ANHANG I 

Teil B

Standardinformationsblatt für Pauschalreiseverträge in anderen Fällen als dem von Teil A erfassten

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 

— Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des
Pauschalreisevertrags. 

— Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag
inbegriffenen Reiseleistungen. 

— Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit
dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 

— Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter
zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen, die die gleichen Voraussetzungen erfüllt. 

— Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise)
sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20
Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann
der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung
vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich
verringern. 

— Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle
Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des
Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die
Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine
Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung. 

— Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung
einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende
Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 

— Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen
und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

— Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß
durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten.
Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, wenn Leistungen nicht
gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen
Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 

— Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht
oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden. 

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der
Richtlinie (EU) 2015/2302. 

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen 
Naturfreunde Touristik GesmbH trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten 
Pauschalreise. 

Zudem verfügt das Unternehmen Naturfreunde Touristik GesmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung 
für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur 
Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner/ihrer Insolvenz. 

 

 

— Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 

— Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden
Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des
Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so
wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Naturfreunde Touristik GesmbH hat eine 
Insolvenzabsicherung mit E u r o p ä i s c h e n  R e i s e v e r s i c h e r u n g  A G  abgeschlossen. Die Reisenden 
können diese Einrichtung (Europäischen Reiseversicherung AG Kratochwjlestr. 4, 1220 Wien E-Mail: 
info@europaeische.at, Tel.: 01/317 2500) oder den Abwickler ( Bawag P.S.K. Bank, Georg-Coch-Platz 2, 1018 
Wien, E-Mail: info@bawagpsk.at, Tel.: 0599/05995)  kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der 
Insolvenz von Naturfreunde Touristik GesmbH verweigert werden. 

[www.justiz.gv.at/pauschalreisegesetz] 

 

 

— Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 

— Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden
Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des
Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so
wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Naturfreunde Touristik GesmbH hat eine 
Insolvenzabsicherung mit E u r o p ä i s c h e n  R e i s e v e r s i c h e r u n g  A G  abgeschlossen. Die Reisenden 
können diese Einrichtung (Europäischen Reiseversicherung AG Kratochwjlestr. 4, 1220 Wien E-Mail: 
info@europaeische.at, Tel.: 01/317 2500) oder den Abwickler ( Bawag P.S.K. Bank, Georg-Coch-Platz 2, 1018 
Wien, E-Mail: info@bawagpsk.at, Tel.: 0599/05995)  kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der 
Insolvenz von Naturfreunde Touristik GesmbH verweigert werden. 

[www.justiz.gv.at/pauschalreisegesetz] 
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REISEBEDINGUNGEN: 
Allgemeine Reisebedingungen (ARB 1992) 
Anpassung an die Novelle zum Konsumenten-
schutzgesetz BGBl. 247/93 und an das Gewährleistungs-
rechtsÄnderungsgesetz, BGBI. I Nr. 48/2001 
Gemeinsam beraten im Konsumentenpolitischen Bei-rat 
des Bundesministers für Gesundheit, Sport und Konsu-
mentenschutz in Entsprechung des §73 Abs. 1 GewO 1994 
und des §8 der Verordnung des Bundesministers für 
wirtschaftliche Angelegenheiten in der Fassung 1994 über 
die Ausübungsvorschriften  für das Reisebürogewerbe 
(nunmehr §6, gem. BGBl. II Nr. 401/98). 
Das Reisebüro kann als Vermittler (Abschnitt A) 
und/oder als Veranstalter (Abschnitt B) auftreten. 
Der Vermittler übernimmt die Verpflichtung, sich um die 
Besorgung eines Anspruchs auf Leistungen anderer 
(Veranstalter, Transportunternehmen, Hotelier usw.) zu 
bemühen. 
Veranstalter ist das Unternehmen, das entweder mehrere 
touristische Leistungen zu einem Pauschalpreis anbietet 
(Pauschalreise/Reiseveranstaltung) oder einzelne touristi-
sche Leistungen als Eigenleistungen zu erbringen ver-
spricht und dazu im allgemeinen eigene Prospekte, 
Ausschreibungen usw. zur Verfügung stellt. 
Ein Unternehmen, das als Reiseveranstalter auftritt, kann 
auch als Vermittler tätig werden, wenn Fremd-leistungen 
vermittelt werden (z. B. fakultativer Ausflug am Urlaubs-
ort), sofern es auf diese Vermittlerfunktion hinweist. 
Die nachstehenden Bedingungen stellen jenen Ver-
tragstext dar, zu dem üblicherweise Reisebüros als Ver-
mittler (Abschnitt A) oder als Veranstalter (Abschnitt B) 
mit ihren Kunden/Reisenden (Anm.: im Sinne des 
KSchG) Verträge abschließen. 
Die besonderen Bedingungen 
• der vermittelten Reiseveranstalter, 
• der vermittelten Transportunternehmungen (z.B.  
   Bahn, Bus, Flugzeug u. Schiff) und  
• der anderen vermittelten Leistungsträger gehen vor. 
 

A. DAS REISEBÜRO ALS VERMITTLER 
Die nachstehenden Bedingungen sind Grundlagen des 
Vertrages (Geschäftsbesorgungsvertrag), den Kunden 
mit einem Vermittler schließen. 
 1. Buchung/Vertragsabschluß 
Die Buchung kann schriftlich oder (fern)mündlich 
erfolgen. (Fern-)mündliche Buchungen sollten vom 
Reisebüro umgehend schriftlich bestätigt werden. 
Reisebüros sollen Buchungsscheine verwenden, die alle 
wesentlichen Angaben über die Bestellung des Kunden 
unter Hinweis auf die der Buchung zugrundeliegende 
Reiseausschreibung (Katalog, Prospekt usw.) aufweisen. 
Der Vermittler hat im Hinblick auf seine eigene Leistung 
und auf die von ihm vermittelte Leistung des Veranstal-
ters entsprechend §6 der Ausübungsvorschriften für das 
Reisebürogewerbe auf die gegenständlichen 
ALLGEMEINEN REISEBEDINGUNGEN hinzuweisen, 
auf davon abweichende Reisebedingungen nachweislich 
aufmerksam zu machen und sie in diesem Fall vor 
Vertragsabschluß auszuhändigen. 
Soweit Leistungen ausländischer Unternehmer (Leis-
tungsträger, Reiseveranstalter) vermittelt werden, kann 
auch ausländisches Recht zur Anwendung gelangen. 
Derjenige, der für sich oder für Dritte eine Buchung 
vornimmt, gilt damit als Auftraggeber und übernimmt 
mangels anderweitiger Erklärung die Verpflichtungen 
aus der Auftragserteilung gegenüber dem Reisebüro 
(Zahlungen, Rücktritt vom Vertrag usw.). 
Bei der Buchung kann das Reisebüro eine Bearbeitungs-
gebühr und eine (Mindest) Anzahlung verlangen. Die 
Restzahlung sowie der Ersatz von Barauslagen (Tele-
fonspesen, Fernschreibkosten usw.) sind beim Aushändi-
gen der Reisedokumente (dazu gehören nicht Personal-
dokumente) des jeweiligen Veranstalters oder Leistungs-
trägers beim Reisebüro fällig. Reiseunternehmungen, die 
Buchungen entgegennehmen, sind verpflichtet, dem 
Reisenden bei oder unverzüglich nach Vertragsabschluß 
eine Bestätigung über den Reisevertrag (Reisebestäti-
gung) zu übermitteln. 
2. Informationen und sonstige Nebenleistungen 
2.1. Informationen über Pass-, Visa-, Devisen-, 
Zoll- und gesundheitspolizeiliche Vorschriften 
Als bekannt wird vorausgesetzt, dass für Reisen ins 
Ausland in der Regel ein gültiger Reisepass erforderlich 
ist. 
Das Reisebüro hat den Kunden über die jeweiligen 
darüber hinausgehenden ausländischen Pass-, Visa- und 
gesundheitspolizeilichen Einreisevorschriften sowie auf 
Anfrage über Devisen- und Zollvorschriften zu informie-
ren, soweit diese in Österreich in Erfahrung gebracht 

werden können. Im übrigen ist der Kunde für die Einhal-
tung dieser Vorschriften selbst verantwortlich. Nach 
Möglichkeit übernimmt das Reisebüro gegen Entgelt die 
Besorgung eines allenfalls erforderlichen Visums. 
Auf Anfrage erteilt das Reisebüro nach Möglichkeit 
Auskunft über besondere Vorschriften für Ausländer, 
Staatenlose sowie Inhaber von Doppelstaatsbürgerschaf-
ten. 
2.2. Informationen über die Reiseleistung 
Das Reisebüro ist verpflichtet, die zu vermittelnde 
Leistung des Reiseveranstalters oder Leistungsträgers 
unter Bedachtnahme auf die Besonderheiten des jeweils 
vermittelten Vertrages und auf die Gegebenheiten des 
jeweiligen Ziellandes bzw. Zielortes nach besten Wissen 
darzustellen. 
3. Rechtstellung und Haftung 
Die Haftung des Reisebüros erstreckt sich auf: 
- die sorgfältige Auswahl des jeweiligen Veranstalters 
bzw. Leistungsträgers sowie die sorgfältige Auswertung 
von gewonnenen Erfahrungen; 
- die einwandfreie Besorgung von Leistungen einschließ-
lich einer entsprechenden Information des Kunden und 
Ausfolgung der Reisedokumente; 
- die nachweisliche Weiterleitung von Anzeigen, Willens-
erklärungen und Zahlungen zwischen Kunden und 
vermitteltem Unternehmen und umgekehrt (wie z. B. 
von Änderungen der vereinbarten Leistung und des 
vereinbarten Preises, Rücktrittserklärungen, Reklamatio-
nen). 
Das Reisebüro haftet nicht für die Erbringung der von 
ihm vermittelten bzw. besorgten Leistung. 
Das Reiseunternehmen hat dem Kunden mit der Reise-
bestätigung den Firmenwortlaut (Produktname), die 
Anschrift des Reiseveranstalters und gegebenenfalls eines 
Versicherers unter einem bekanntzugeben, sofern sich 
diese Angaben nicht schon im Prospekt, Katalog oder 
sonstigen detaillierten Werbeunterlagen finden. Unter-
lässt es dies, so haftet es dem Kunden als Veranstalter 
bzw. Leistungsträger. 
4. Leistungsstörungen 
Verletzt das Reisebüro die ihm aus dem Vertragsverhält-
nis obliegenden Pflichten, so ist es dem Kunden zum 
Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet, 
wenn es nicht beweist, dass ihm weder Vorsatz noch 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen. 
Für Vertragsverletzungen auf Grund minderen Ver-
schuldens ist das Reisebüro dem Kunden zum Ersatz 
eines daraus entstandenen Schadens bis zur Höhe der 
Provision des vermittelten Geschäftes verpflichtet. 
 

B. DAS REISEBÜRO ALS VERANSTALTER 
Die nachstehenden Bedingungen sind Grundlagen des 
Vertrages - in der Folge Reisevertrag genannt -, den 
Buchende mit einem Veranstalter entweder direkt oder 
unter Inanspruchnahme eines Vermittlers schließen. Für 
den Fall des Direktabschlusses treffen den Veranstalter 
die Vermittlerpflichten sinngemäß. 

VERANSTALTER. Naturfreunde Touristik GesmbH 
3100 St. Pölten, Hess-Straße 4/2 
Wir anerkennen grundsätzlich die gegenständlichen 
ALLGEMEINEN REISEBDINGUNEN; Abweichungen 
sind gemäß §6 der Ausübungsvorschriften durch Ein-
rahmung ersichtlich gemacht. 
 

1. Buchung/Vertragsabschluß 
Der Reisevertrag kommt zwischen dem Buchenden und 
dem Veranstalter dann zustande, wenn Übereinstim-
mung über die wesentlichen Vertragsbestandteile (Preis, 
Leistung und Termin) besteht. Dadurch ergeben sich 
Rechte und Pflichten für den Kunden. 
2. Wechsel in der Person des Reiseteilnehmers 
Ein Wechsel in der Person des Reisenden ist dann mög-
lich, wenn die Ersatzperson alle Bedingungen für die 
Teilnahme erfüllt und kann auf zwei Arten erfolgen. 
2.1. Abtretung des Anspruchs auf Reiseleistung 
Die Verpflichtungen des Buchenden aus dem Reisevertrag 
bleiben aufrecht, wenn er alle oder einzelne Ansprüche 
aus diesem Vertrag an einen Dritten abtritt. In diesem Fall 
trägt der Buchende die sich daraus ergebenden Mehrkos-
ten. 
2.2. Übertragung der Reiseveranstaltung 
Ist der Kunde gehindert, die Reiseveranstaltung anzutre-
ten, so kann er das Vertragsverhältnis auf eine andere 
Person übertragen. Die Übertragung ist dem Veranstalter 
entweder direkt oder im Wege des Vermittlers binnen 
einer angemessenen Frist vor dem Abreisetermin mitzu-
teilen. Der Reiseveranstalter kann eine konkrete Frist 
vorweg bekanntgeben. Der Überträger und der Erwerber 
haften für das noch unbeglichene Entgelt sowie gegebe-

nenfalls für die durch die Übertragung entstandenen 
Mehrkosten zu ungeteilter Hand. 
Ein Wechsel in der Person des Reiseteilnehmers ist nur 
nach den besonderen Bestimmungen der jeweiligen 
Leistungsträger (Fluglinien, Reederei, etc.) möglich und 
muss spätestens 14 Tage vor Reiseantritt erfolgen. Unse-
re Umbuchungsgebühr beträgt € 45,-- pro Person. 

3. Vertragsinhalt, Informationen und sonstige 
Nebenleistungen 
Über die auch den Vermittler treffenden Informations-
pflichten (nämlich Informationen über Pass-, Visa-, 
Devisen, Zoll- und gesundheitspolizeiliche Einreisevor-
schriften) hinaus hat der Veranstalter in ausreichender 
Weise über die von ihm angebotene Leistung zu infor-
mieren. Die Leistungsbeschreibungen im zum Zeitpunkt 
der Buchung gültigen Katalog bzw. Prospekt sowie die 
weiteren darin enthaltenen Informationen sind Gegen-
stand des Reisevertrages, es sei denn, dass bei der Bu-
chung anderslautende Vereinbarungen getroffen wur-
den. Es wird aber empfohlen, derartige Vereinbarungen 
unbedingt schriftlich festzuhalten. 
4. Reisen mit besonderen Risken 
Bei Reisen mit besonderen Risken (z.B. Expeditionscha-
rakter) haftet der Veranstalter nicht für die Folgen, die 
sich im Zuge des Eintrittes der Risken ergeben, wenn dies 
außerhalb seines Pflichtenbereiches geschieht. 
Unberührt bleibt die Verpflichtung des Reiseveranstal-
ters, die Reise sorgfältig vorzubereiten und die mit der 
Erbringung der einzelnen Reiseleistungen beauftragten 
Personen und Unternehmen sorgfältig auszuwählen. 
5. Rechtsgrundlagen bei Leistungsstörungen 
5.1. Gewährleistung 
Der Kunde hat bei nicht oder mangelhaft erbrachter 
Leistung einen Gewährleistungsanspruch. 
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass ihm 
der Veranstalter an Stelle seines Anspruches auf Wand-
lung oder Preisminderung in angemessener Frist eine 
mangelfreie Leistung erbringt oder die mangelhafte 
Leistung verbessert. 
Abhilfe kann in der Weise erfolgen, dass der Mangel 
behoben wird oder eine gleich- oder höherwertige 
Ersatzleistung, die auch die ausdrückliche Zustimmung 
des Kunden findet, erbracht wird.  
5.2. Schadenersatz 
Verletzen der Veranstalter oder seine Gehilfen schuldhaft 
die dem Veranstalter aus dem Vertragsverhältnis oblie-
genden Pflichten, so ist dieser dem Kunden zum Ersatz 
des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. 
Soweit der Reiseveranstalter für andere Personen als 
seine Angestellten einzustehen hat, haftet er - ausge-
nommen in Fällen eines Personenschadens - nur, wenn er 
nicht beweist, dass diese weder Vorsatz noch grobe 
Fahrlässigkeit treffen. 
Außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit trifft den 
Reiseveranstalter keine Haftung für Gegenstände, die 
üblicherweise nicht mitgenommen werden, außer er hat 
diese in Kenntnis der Umstände in Verwahrung ge-
nommen. 
Es wird daher dem Kunden empfohlen, keine Gegen-
stände besonderen Werts mitzunehmen. Weiters wird 
empfohlen, die mitgenommenen Gegenstände ord-
nungsgemäß zu verwahren. 
5.3. Mitteilung von Mängeln 
Der Kunde hat jeden Mangel der Erfüllung des Vertrages, 
den er während der Reise feststellt, unverzüglich einem 
Repräsentanten des Veranstalters mitzuteilen. Dies setzt 
voraus, dass ihm ein solcher bekanntgegeben wurde und 
dieser an Ort und Stelle ohne nennenswerte Mühe er-
reichbar ist. Die Unterlassung dieser Mitteilung ändert 
nichts an den unter 5.1. beschriebenen Gewährleistungs-
ansprüchen des Kunden. Sie kann ihm aber als Mitver-
schulden angerechnet werden und insofern seine eventu-
ellen Schadenersatzansprüche schmälern. Der Veranstalter 
muss den Kunden aber schriftlich entweder direkt oder im 
Wege des Vermittlers auf diese Mitteilungspflicht hinge-
wiesen haben. Ebenso muss der Kunde gleichzeitig 
darüber aufgeklärt worden sein, dass eine Unterlassung 
der Mitteilung seine Gewährleistungsansprüche nicht 
berührt, sie allerdings als Mitverschulden angerechnet 
werden kann. 

 

Gegebenenfalls empfiehlt es sich, in Ermangelung eines 
örtlichen Repräsentanten entweder den jeweiligen Leis-
tungsträger (z. B. Hotel, Fluggesellschaft) oder direkt den 
Veranstalter über Mängel zu informieren und Abhilfe zu 
verlangen. 
5.4. Haftungsrechtliche Sondergesetze 
Der Veranstalter haftet bei Flugreisen unter anderem nach 
dem Warschauer Abkommen und seinem Zusatzabkom-
men, bei Bahn- und Busreisen nach dem Eisenbahn- und 
Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz. 
6. Geltendmachung von allfälligen Ansprüchen 
Um die Geltendmachung von Ansprüchen zu erleichtern, 
wird dem Kunden empfohlen, sich über die Nichterbrin-
gung oder mangelhafte Erbringung von Leistungen 
schriftliche Bestätigungen geben zu lassen bzw. Belege, 
Beweise, Zeugen zu sichern. 
Gewährleistungsansprüche von Verbrauchern können 
innerhalb von 2 Jahren geltend gemacht werden.  
Schadenersatzansprüche verjähren nach 3 Jahren. 
Es empfiehlt sich im Interesse des Reisenden, Ansprüche 
unverzüglich nach Rückkehr von der Reise direkt beim 
Veranstalter oder im Wege des vermittelnden Reisebüros 
geltend zu machen, da mit zunehmender Verzögerung mit 
Beweisschwierigkeiten zu rechnen ist. 
7. Rücktritt vom Vertrag 
7.1. Rücktritt des Kunden vor Antritt der Reise 
a) Rücktritt ohne Stornogebühr 
Abgesehen von den gesetzlich eingeräumten Rücktritts-
rechten kann der Kunde, ohne dass der Veranstalter gegen 
ihn Ansprüche hat, in folgenden, vor Beginn der Leistung 
eintretenden Fällen zurücktreten: 
Wenn wesentliche Bestandteile des Vertrages, zu denen 
auch der Reisepreis zählt erheblich geändert werden.  
In jedem Fall ist die Vereitelung des bedungenen Zwecks 
bzw. Charakters der Reiseveranstaltung, sowie eine gemäß 
Abschnitt 8.1. vorgenommene Erhöhung des vereinbarten 
Reisepreises um mehr als 10 Prozent eine derartige Ver-
tragsänderung. 
Der Veranstalter ist verpflichtet, entweder direkt oder im 
Wege des vermittelnden Reisebüros dem Kunden die 
Vertragsänderung unverzüglich zu erklären und ihn dabei 
über die bestehende Wahlmöglichkeit entweder die 
Vertragsänderung zu akzeptieren oder vom Vertrag 
zurückzutreten, zu belehren; der Kunde hat sein Wahlrecht 
unverzüglich auszuüben. 
Sofern den Veranstalter ein Verschulden am Eintritt des 
den Kunden zum Rücktritt berechtigenden Ereignisses 
trifft, ist der Veranstalter diesem gegenüber zum Schaden-
ersatz verpflichtet. 
b) Anspruch auf Ersatzleistung 
Der Kunde kann, wenn er von den Rücktrittsmöglichkeiten 
laut lit. a nicht Gebrauch macht und bei Stornierung des 
Reiseveranstalters ohne Verschulden des Kunden, an Stelle 
der Rückabwicklung des Vertrages dessen Erfüllung durch 
die Teilnahme an einer gleichwertigen anderen Reisever-
anstaltung verlangen, sofern der Veranstalter zur Erbrin-
gung dieser Leistung in der Lage ist. 
Neben dem Anspruch auf ein Wahlrecht steht dem Kun-
den auch ein Anspruch auf Schadenersatz wegen Nichter-
füllung des Vertrages zu, sofern nicht die Fälle des 7.2. zum 
Tragen kommen. 
c) Rücktritt mit Stornogebühr 
Die Stornogebühr steht in einem prozentuellen Verhältnis 
zum Reisepreis und richtet sich bezüglich der Höhe nach 
dem Zeitpunkt der Rücktrittserklärung und der jeweiligen 
Reiseart. Als Reisepreis bzw. Pauschalpreis ist der Gesamt-
preis der vertraglich vereinbarten Leistung zu verstehen. 
Der Kunde ist in allen nicht unter lit. a genannten Fällen 
gegen Entrichtung einer Stornogebühr berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten. Im Falle der Unangemessenheit 
der Stornogebühr kann diese vom Gericht gemäßigt 
werden. Je nach Reiseart ergeben sich pro Person folgende 
Stornosätze: 
1. Sonderflüge (Charter), Gruppen-IT (Gruppenpauschal-
reisen im Linienverkehr), Autobusgesellschaftsreisen 
(Mehrtagesfahrten) 
bis 30. Tag vor Reiseantritt 10% 
ab 29. bis 20. Tag vor Reiseantritt 25% 
ab 19. bis 10. Tag vor Reiseantritt 50% 
ab 9. bis 4. Tag vor Reiseantritt 65% 
ab dem 3. Tag (72 Stunden) vor Reiseantritt 85% des RP. 
2. Einzel-IT (individuelle Pauschalreisen im Linienverkehr), 
Bahngesellschaftsreisen (ausgenommen Sonderzüge) 
bis 30. Tag vor Reiseantritt 10% 
ab 29. bis 20. Tag vor Reiseantritt 15% 
ab 19. bis 10. Tag vor Reiseantritt 20% 
ab 9. bis 4. Tag vor Reiseantritt 30% 
ab dem 3. Tag (72 Stunden) vor Reiseantritt 45% des 

Reisepreises. 
Für Hotelunterkünfte, Ferienwohnungen, Schiffsreisen, 
Bus-Eintagesfahrten, Sonderzüge und Linienflugreisen zu 
Sondertarifen gelten besondere Bedingungen. 
Bis zum 34. Tag vor Reiseantritt 10% 
33.  bis 22. Tag vor Reiseantritt 25% 
21.  bis 25 Tag vor Reiseantritt 50% 
Ab 14. Tag vor Reiseantritt 90% 
Besondere Stornobedingungen bei Veranstaltungen 
der Naturfreunde Touristik GesmbH. 
Pro Person gelten folgende  Stornosätze 
bis 30. Tag vor Reiseantritt 20% 
ab 29. bis 20. Tag vor Reiseantritt 50% 
ab 19. bis 10. Tag vor Reiseantritt 65% 
ab 9. bis 4. Tag vor Reiseantritt 85% 
ab dem 3. Tag (72 Std) bzw. Nichterscheinen 100% des 
Reisepreises 

RÜCKTRITTSERKLÄRUNG 
Beim Rücktritt vom Vertrag ist zu beachten: 
Der Kunde (Auftraggeber) kann jederzeit dem Reisebüro, 
bei dem die Reise gebucht wurde, mitteilen, dass er vom 
Vertrag zurücktritt.  
Die Stornierung muss unbedingt erfolgen: 
• mittels eingeschriebenen Briefes oder 
• pers. mit gleichzeitiger schriftlicher Erklärung zu tun. 
d) No-Show 
No-show liegt vor, wenn der Kunde der Abreise fernbleibt, 
weil es ihm am Reisewillen mangelt oder wenn er die 
Abreise wegen einer ihm unterlaufenen Fahrlässigkeit oder 
wegen eines ihm widerfahrenen Zufalls versäumt. Ist 
weiters klargestellt, dass der Kunde die verbleibende 
Reiseleistung nicht mehr in Anspruch nehmen kann oder 
will, hat er bei Reisearten laut lit. c 1. (Sonderflüge, usw.) 
85%, bei den Reisearten laut lit. c 2. (Einzel-IT, usw.) 45% des 
Reisepreises zu bezahlen. 

No-Show: 100% des Reisepreises 
Im Falle der Unangemessenheit der obgenannten Sätze 
können diese vom Gericht im Einzelfall gemäßigt werden. 
7.2. Rücktritt des Veranstalters vor Antritt der Reise 
a) Der Veranstalter wird von der Vertragserfüllung befreit, 
wenn eine in der Ausschreibung von vornherein bestimmte 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird und dem Kunden 
die Stornierung innerhalb der in der Beschreibung der 
Reiseveranstaltung angegebenen oder folgenden Fristen 
schriftlich mitgeteilt wurde: 
• bis zum 20. Tag vor Reiseantritt bei Reisen von mehr als 6 
Tagen,  
• bis zum 7. Tag vor Reiseantritt bei Reisen von 2 bis 6 Tagen, 
• bis 48 Stunden vor Reiseantritt bei Tagesfahrten. 
Trifft den Veranstalter an der Nichterreichung der Mindest-
teilnehmerzahl ein über die leichte Fahrlässigkeit hinausge-
hendes Verschulden, kann der Kunde Schadenersatz verlan-
gen; dieser ist mit der Höhe der Stornogebühr pauschaliert. 
Die Geltendmachung eines diesen Betrag übersteigenden 
Schadens wird nicht ausgeschlossen. 
b) Die Stornierung erfolgt auf Grund höherer Gewalt, d.h. auf 
Grund ungewöhnlicher und unvorhersehbarer Ereignisse, 
auf die derjenige, der sich auf höhere Gewalt beruft, keinen 
Einfluß hat und deren Folgen trotz Anwendung der gebote-
nen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können. Hiezu 
zählt jedoch nicht die Überbuchung, wohl aber staatliche 
Anordnungen, Streiks, Krieg oder kriegsähnliche Zustände, 
Epidemien, Naturkatastrophen usw. 
c) In den Fällen a) und b) erhält der Kunde den eingezahlten 
Betrag zurück. Das Wahlrecht gemäß 7.1.b, 1. Absatz steht 
ihm zu. 
7.3. Rücktritt des Veranstalters nach Antritt der Reise 
Der Veranstalter wird von der Vertragserfüllung dann 
befreit, wenn der Kunde im Rahmen einer Gruppenreise 
die Durchführung der Reise durch grob ungebührliches 
Verhalten, ungeachtet einer Abmahnung, nachhaltig stört. 
In diesem Fall ist der Kunde, sofern ihn ein Verschulden 
trifft, dem Veranstalter gegenüber zum Ersatz des Scha-
dens verpflichtet. 
8. Änderungen des Vertrages 
8.1. Preisänderungen 
Der Veranstalter behält sich vor, den mit der Buchung 
bestätigten Reisepreis aus Gründen, die nicht von seinem 
Willen abhängig sind, zu erhöhen, sofern der Reisetermin 
mehr als zwei Monate nach dem Vertragsabschluß liegt. 
Derartige Gründe sind ausschließlich die Änderung der 
Beförderungskosten - etwa der Treibstoffkosten - der Abga-
ben für bestimmte Leistungen, wie Landegebühren, Ein- oder 
Ausschiffungsgebühren in Häfen und entsprechende 
Gebühren auf Flughäfen oder die für die betreffende Reise-
veranstaltung anzuwendenden Wechselkurse.  
Bei einer Preissenkung aus diesen Gründen ist diese an den 
Reisenden weiterzugeben. 

Innerhalb der Zweimonatsfrist können Preiserhöhungen nur 
dann vorgenommen werden, wenn die Gründe hiefür bei 
der Buchung im einzelnen ausgehandelt und am Buchungs-
schein vermerkt wurden. 
Ab dem 20. Tag vor dem Abreisetermin gibt es keine Preis-
änderung. 
Eine Preisänderung ist nur dann zulässig, wenn bei Vorliegen 
der vereinbarten Voraussetzungen auch eine genaue Angabe 
zur Berechnung des neuen Preises vorgesehen ist. Dem 
Kunden sind Preisänderungen und deren Umstände unver-
züglich zu erklären. 
Bei Änderungen des Reisepreises um mehr als 10% ist ein 
Rücktritt des Kunden vom Vertrag ohne Stornogebühr 
jedenfalls möglich (siehe Abschnitt 7.1.a.). 
8.2. Leistungsänderungen nach Antritt der Reise 
• Bei Änderungen, die der Veranstalter zu vertreten hat, 
gelten jene Regelungen, wie sie in Abschnitt 5 (Rechts-
grundlagen bei Leistungsstörungen) dargestellt sind. 
• Ergibt sich nach der Abreise, dass ein erheblicher Teil der 
vertraglich vereinbarten Leistungen nicht erbracht wird oder 
nicht erbracht werden kann, so hat der Veranstalter ohne 
zusätzliches Entgelt angemessene Vorkehrungen zu treffen, 
damit die Reiseveranstaltung weiter durchgeführt werden 
kann. Können solche Vorkehrungen nicht getroffen werden 
oder werden sie vom Kunden aus triftigen Gründen nicht 
akzeptiert, so hat der Veranstalter ohne zusätzliches Entgelt 
gegebenenfalls für eine gleichwertige Möglichkeit zu sorgen, 
mit der der Kunde zum Ort der Abreise oder an einen 
anderen mit ihm vereinbarten Ort befördert wird. Im übrigen 
ist der Veranstalter verpflichtet, bei Nichterfüllung oder 
mangelhafter Erfüllung des Vertrages dem Kunden zur 
Überwindung von Schwierigkeiten nach Kräften Hilfe zu 
leisten. 
9. Auskunftserteilung an Dritte 
Auskünfte über die Namen der Reiseteilnehmer und die 
Aufenthaltsorte von Reisenden werden an dritte Personen 
auch in dringenden Fällen nicht erteilt, es sei denn, der 
Reisende hat eine Auskunftserteilung ausdrücklich ge-
wünscht. Die durch die Übermittlung dringender Nach-
richten entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Kunden. 
Es wird daher den Reiseteilnehmern empfohlen, ihren 
Angehörigen die genaue Urlaubsanschrift bekanntzuge-
ben. 
10. Allgemeines 
Die unter B angeführten Abschnitte 7.1. lit. c, vormals lit.b 
(Rücktritt), 7.1. lit d, vormals lit. c (No-show) sowie 8.1. 
(Preisänderungen) sind als unverbindliche Verbandsemp-
fehlung unter 1 Kt 718/91-3 und sind nunmehr als solche 
unter 25 Kt 793/96-3 im Kartellregister eingetragen. 
11. Besondere Bedingungen 
11.1. Sonderwünsche 
Diese werden an die Leistungsträger weitergeleitet, sind 
aber nicht Vertragsbestandteil. 
11.2. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
Diese werden nicht rückerstattet. 
11.3. Änderungen von Leistungsträgern 
Der kurzfristige Austausch von Leistungsträgern durch 
gleichwertige andere ist zulässig und keine Vertragsände-
rung. 
11.4. Kinderermäßigung 
Stichtag ist der Reiseantritt. Die Ermäßigung wird nur bis 
zur Erreichung (Geburtstag) des jeweils maßgeblichen 
Lebensjahres gewährt. 
11.5. Im Reisepreis nicht inbegriffen 
Im Reisepreis nicht inbegriffen sind Flughafentaxen, 
Sicherheitsgebühren, Visagebühren, Trinkgelder, pers. 
Dienstleistungen, Beförderung von Übergepäck, etc. 
11.6. Mindestteilnehmerzahl 
Wie bei der jeweiligen Ausschreibung angegeben. 
IHRE SICHERHEIT IST UNS EIN ANLIEGEN! 
Entsprechend der Reisebürosicherungsverordnung (RSV) erfolgte 
die Eintragung ins Veranstalterverzeichnis des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Arbeit mit der Nummer 1998/0448. 
Die eingezahlten Kundengelder für unsere Reisen sind durch eine 
Bankgarantie der Bank für Arbeit und Wirtschaft AG gesichert.  
Die Abwicklung allfälliger Ansprüche erfolgt durch den Verein der 
Interessensgemeinschaft der Pauschalreiseveranstalter, p.A. 
Europäische Reiseversicherung AG, 1090 Wien, Augasse 5-7. An 
diese sind sämtliche Ansprüche bei sonstigem Anspruchsverlust 
innerhalb von 8 Wochen nach Eintritt der §1 Abs. 3 der RSV 
genannten Ereignisse anzumelden 

 

REISEBEDINGUNGEN: 
Allgemeine Reisebedingungen (ARB 1992) 
Anpassung an die Novelle zum Konsumenten-
schutzgesetz BGBl. 247/93 und an das Gewährleistungs-
rechtsÄnderungsgesetz, BGBI. I Nr. 48/2001 
Gemeinsam beraten im Konsumentenpolitischen Bei-rat 
des Bundesministers für Gesundheit, Sport und Konsu-
mentenschutz in Entsprechung des §73 Abs. 1 GewO 1994 
und des §8 der Verordnung des Bundesministers für 
wirtschaftliche Angelegenheiten in der Fassung 1994 über 
die Ausübungsvorschriften  für das Reisebürogewerbe 
(nunmehr §6, gem. BGBl. II Nr. 401/98). 
Das Reisebüro kann als Vermittler (Abschnitt A) 
und/oder als Veranstalter (Abschnitt B) auftreten. 
Der Vermittler übernimmt die Verpflichtung, sich um die 
Besorgung eines Anspruchs auf Leistungen anderer 
(Veranstalter, Transportunternehmen, Hotelier usw.) zu 
bemühen. 
Veranstalter ist das Unternehmen, das entweder mehrere 
touristische Leistungen zu einem Pauschalpreis anbietet 
(Pauschalreise/Reiseveranstaltung) oder einzelne touristi-
sche Leistungen als Eigenleistungen zu erbringen ver-
spricht und dazu im allgemeinen eigene Prospekte, 
Ausschreibungen usw. zur Verfügung stellt. 
Ein Unternehmen, das als Reiseveranstalter auftritt, kann 
auch als Vermittler tätig werden, wenn Fremd-leistungen 
vermittelt werden (z. B. fakultativer Ausflug am Urlaubs-
ort), sofern es auf diese Vermittlerfunktion hinweist. 
Die nachstehenden Bedingungen stellen jenen Ver-
tragstext dar, zu dem üblicherweise Reisebüros als Ver-
mittler (Abschnitt A) oder als Veranstalter (Abschnitt B) 
mit ihren Kunden/Reisenden (Anm.: im Sinne des 
KSchG) Verträge abschließen. 
Die besonderen Bedingungen 
• der vermittelten Reiseveranstalter, 
• der vermittelten Transportunternehmungen (z.B.  
   Bahn, Bus, Flugzeug u. Schiff) und  
• der anderen vermittelten Leistungsträger gehen vor. 
 

A. DAS REISEBÜRO ALS VERMITTLER 
Die nachstehenden Bedingungen sind Grundlagen des 
Vertrages (Geschäftsbesorgungsvertrag), den Kunden 
mit einem Vermittler schließen. 
 1. Buchung/Vertragsabschluß 
Die Buchung kann schriftlich oder (fern)mündlich 
erfolgen. (Fern-)mündliche Buchungen sollten vom 
Reisebüro umgehend schriftlich bestätigt werden. 
Reisebüros sollen Buchungsscheine verwenden, die alle 
wesentlichen Angaben über die Bestellung des Kunden 
unter Hinweis auf die der Buchung zugrundeliegende 
Reiseausschreibung (Katalog, Prospekt usw.) aufweisen. 
Der Vermittler hat im Hinblick auf seine eigene Leistung 
und auf die von ihm vermittelte Leistung des Veranstal-
ters entsprechend §6 der Ausübungsvorschriften für das 
Reisebürogewerbe auf die gegenständlichen 
ALLGEMEINEN REISEBEDINGUNGEN hinzuweisen, 
auf davon abweichende Reisebedingungen nachweislich 
aufmerksam zu machen und sie in diesem Fall vor 
Vertragsabschluß auszuhändigen. 
Soweit Leistungen ausländischer Unternehmer (Leis-
tungsträger, Reiseveranstalter) vermittelt werden, kann 
auch ausländisches Recht zur Anwendung gelangen. 
Derjenige, der für sich oder für Dritte eine Buchung 
vornimmt, gilt damit als Auftraggeber und übernimmt 
mangels anderweitiger Erklärung die Verpflichtungen 
aus der Auftragserteilung gegenüber dem Reisebüro 
(Zahlungen, Rücktritt vom Vertrag usw.). 
Bei der Buchung kann das Reisebüro eine Bearbeitungs-
gebühr und eine (Mindest) Anzahlung verlangen. Die 
Restzahlung sowie der Ersatz von Barauslagen (Tele-
fonspesen, Fernschreibkosten usw.) sind beim Aushändi-
gen der Reisedokumente (dazu gehören nicht Personal-
dokumente) des jeweiligen Veranstalters oder Leistungs-
trägers beim Reisebüro fällig. Reiseunternehmungen, die 
Buchungen entgegennehmen, sind verpflichtet, dem 
Reisenden bei oder unverzüglich nach Vertragsabschluß 
eine Bestätigung über den Reisevertrag (Reisebestäti-
gung) zu übermitteln. 
2. Informationen und sonstige Nebenleistungen 
2.1. Informationen über Pass-, Visa-, Devisen-, 
Zoll- und gesundheitspolizeiliche Vorschriften 
Als bekannt wird vorausgesetzt, dass für Reisen ins 
Ausland in der Regel ein gültiger Reisepass erforderlich 
ist. 
Das Reisebüro hat den Kunden über die jeweiligen 
darüber hinausgehenden ausländischen Pass-, Visa- und 
gesundheitspolizeilichen Einreisevorschriften sowie auf 
Anfrage über Devisen- und Zollvorschriften zu informie-
ren, soweit diese in Österreich in Erfahrung gebracht 

werden können. Im übrigen ist der Kunde für die Einhal-
tung dieser Vorschriften selbst verantwortlich. Nach 
Möglichkeit übernimmt das Reisebüro gegen Entgelt die 
Besorgung eines allenfalls erforderlichen Visums. 
Auf Anfrage erteilt das Reisebüro nach Möglichkeit 
Auskunft über besondere Vorschriften für Ausländer, 
Staatenlose sowie Inhaber von Doppelstaatsbürgerschaf-
ten. 
2.2. Informationen über die Reiseleistung 
Das Reisebüro ist verpflichtet, die zu vermittelnde 
Leistung des Reiseveranstalters oder Leistungsträgers 
unter Bedachtnahme auf die Besonderheiten des jeweils 
vermittelten Vertrages und auf die Gegebenheiten des 
jeweiligen Ziellandes bzw. Zielortes nach besten Wissen 
darzustellen. 
3. Rechtstellung und Haftung 
Die Haftung des Reisebüros erstreckt sich auf: 
- die sorgfältige Auswahl des jeweiligen Veranstalters 
bzw. Leistungsträgers sowie die sorgfältige Auswertung 
von gewonnenen Erfahrungen; 
- die einwandfreie Besorgung von Leistungen einschließ-
lich einer entsprechenden Information des Kunden und 
Ausfolgung der Reisedokumente; 
- die nachweisliche Weiterleitung von Anzeigen, Willens-
erklärungen und Zahlungen zwischen Kunden und 
vermitteltem Unternehmen und umgekehrt (wie z. B. 
von Änderungen der vereinbarten Leistung und des 
vereinbarten Preises, Rücktrittserklärungen, Reklamatio-
nen). 
Das Reisebüro haftet nicht für die Erbringung der von 
ihm vermittelten bzw. besorgten Leistung. 
Das Reiseunternehmen hat dem Kunden mit der Reise-
bestätigung den Firmenwortlaut (Produktname), die 
Anschrift des Reiseveranstalters und gegebenenfalls eines 
Versicherers unter einem bekanntzugeben, sofern sich 
diese Angaben nicht schon im Prospekt, Katalog oder 
sonstigen detaillierten Werbeunterlagen finden. Unter-
lässt es dies, so haftet es dem Kunden als Veranstalter 
bzw. Leistungsträger. 
4. Leistungsstörungen 
Verletzt das Reisebüro die ihm aus dem Vertragsverhält-
nis obliegenden Pflichten, so ist es dem Kunden zum 
Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet, 
wenn es nicht beweist, dass ihm weder Vorsatz noch 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen. 
Für Vertragsverletzungen auf Grund minderen Ver-
schuldens ist das Reisebüro dem Kunden zum Ersatz 
eines daraus entstandenen Schadens bis zur Höhe der 
Provision des vermittelten Geschäftes verpflichtet. 
 

B. DAS REISEBÜRO ALS VERANSTALTER 
Die nachstehenden Bedingungen sind Grundlagen des 
Vertrages - in der Folge Reisevertrag genannt -, den 
Buchende mit einem Veranstalter entweder direkt oder 
unter Inanspruchnahme eines Vermittlers schließen. Für 
den Fall des Direktabschlusses treffen den Veranstalter 
die Vermittlerpflichten sinngemäß. 

VERANSTALTER. Naturfreunde Touristik GesmbH 
3100 St. Pölten, Hess-Straße 4/2 
Wir anerkennen grundsätzlich die gegenständlichen 
ALLGEMEINEN REISEBDINGUNEN; Abweichungen 
sind gemäß §6 der Ausübungsvorschriften durch Ein-
rahmung ersichtlich gemacht. 
 

1. Buchung/Vertragsabschluß 
Der Reisevertrag kommt zwischen dem Buchenden und 
dem Veranstalter dann zustande, wenn Übereinstim-
mung über die wesentlichen Vertragsbestandteile (Preis, 
Leistung und Termin) besteht. Dadurch ergeben sich 
Rechte und Pflichten für den Kunden. 
2. Wechsel in der Person des Reiseteilnehmers 
Ein Wechsel in der Person des Reisenden ist dann mög-
lich, wenn die Ersatzperson alle Bedingungen für die 
Teilnahme erfüllt und kann auf zwei Arten erfolgen. 
2.1. Abtretung des Anspruchs auf Reiseleistung 
Die Verpflichtungen des Buchenden aus dem Reisevertrag 
bleiben aufrecht, wenn er alle oder einzelne Ansprüche 
aus diesem Vertrag an einen Dritten abtritt. In diesem Fall 
trägt der Buchende die sich daraus ergebenden Mehrkos-
ten. 
2.2. Übertragung der Reiseveranstaltung 
Ist der Kunde gehindert, die Reiseveranstaltung anzutre-
ten, so kann er das Vertragsverhältnis auf eine andere 
Person übertragen. Die Übertragung ist dem Veranstalter 
entweder direkt oder im Wege des Vermittlers binnen 
einer angemessenen Frist vor dem Abreisetermin mitzu-
teilen. Der Reiseveranstalter kann eine konkrete Frist 
vorweg bekanntgeben. Der Überträger und der Erwerber 
haften für das noch unbeglichene Entgelt sowie gegebe-

nenfalls für die durch die Übertragung entstandenen 
Mehrkosten zu ungeteilter Hand. 
Ein Wechsel in der Person des Reiseteilnehmers ist nur 
nach den besonderen Bestimmungen der jeweiligen 
Leistungsträger (Fluglinien, Reederei, etc.) möglich und 
muss spätestens 14 Tage vor Reiseantritt erfolgen. Unse-
re Umbuchungsgebühr beträgt € 45,-- pro Person. 

3. Vertragsinhalt, Informationen und sonstige 
Nebenleistungen 
Über die auch den Vermittler treffenden Informations-
pflichten (nämlich Informationen über Pass-, Visa-, 
Devisen, Zoll- und gesundheitspolizeiliche Einreisevor-
schriften) hinaus hat der Veranstalter in ausreichender 
Weise über die von ihm angebotene Leistung zu infor-
mieren. Die Leistungsbeschreibungen im zum Zeitpunkt 
der Buchung gültigen Katalog bzw. Prospekt sowie die 
weiteren darin enthaltenen Informationen sind Gegen-
stand des Reisevertrages, es sei denn, dass bei der Bu-
chung anderslautende Vereinbarungen getroffen wur-
den. Es wird aber empfohlen, derartige Vereinbarungen 
unbedingt schriftlich festzuhalten. 
4. Reisen mit besonderen Risken 
Bei Reisen mit besonderen Risken (z.B. Expeditionscha-
rakter) haftet der Veranstalter nicht für die Folgen, die 
sich im Zuge des Eintrittes der Risken ergeben, wenn dies 
außerhalb seines Pflichtenbereiches geschieht. 
Unberührt bleibt die Verpflichtung des Reiseveranstal-
ters, die Reise sorgfältig vorzubereiten und die mit der 
Erbringung der einzelnen Reiseleistungen beauftragten 
Personen und Unternehmen sorgfältig auszuwählen. 
5. Rechtsgrundlagen bei Leistungsstörungen 
5.1. Gewährleistung 
Der Kunde hat bei nicht oder mangelhaft erbrachter 
Leistung einen Gewährleistungsanspruch. 
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass ihm 
der Veranstalter an Stelle seines Anspruches auf Wand-
lung oder Preisminderung in angemessener Frist eine 
mangelfreie Leistung erbringt oder die mangelhafte 
Leistung verbessert. 
Abhilfe kann in der Weise erfolgen, dass der Mangel 
behoben wird oder eine gleich- oder höherwertige 
Ersatzleistung, die auch die ausdrückliche Zustimmung 
des Kunden findet, erbracht wird.  
5.2. Schadenersatz 
Verletzen der Veranstalter oder seine Gehilfen schuldhaft 
die dem Veranstalter aus dem Vertragsverhältnis oblie-
genden Pflichten, so ist dieser dem Kunden zum Ersatz 
des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. 
Soweit der Reiseveranstalter für andere Personen als 
seine Angestellten einzustehen hat, haftet er - ausge-
nommen in Fällen eines Personenschadens - nur, wenn er 
nicht beweist, dass diese weder Vorsatz noch grobe 
Fahrlässigkeit treffen. 
Außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit trifft den 
Reiseveranstalter keine Haftung für Gegenstände, die 
üblicherweise nicht mitgenommen werden, außer er hat 
diese in Kenntnis der Umstände in Verwahrung ge-
nommen. 
Es wird daher dem Kunden empfohlen, keine Gegen-
stände besonderen Werts mitzunehmen. Weiters wird 
empfohlen, die mitgenommenen Gegenstände ord-
nungsgemäß zu verwahren. 
5.3. Mitteilung von Mängeln 
Der Kunde hat jeden Mangel der Erfüllung des Vertrages, 
den er während der Reise feststellt, unverzüglich einem 
Repräsentanten des Veranstalters mitzuteilen. Dies setzt 
voraus, dass ihm ein solcher bekanntgegeben wurde und 
dieser an Ort und Stelle ohne nennenswerte Mühe er-
reichbar ist. Die Unterlassung dieser Mitteilung ändert 
nichts an den unter 5.1. beschriebenen Gewährleistungs-
ansprüchen des Kunden. Sie kann ihm aber als Mitver-
schulden angerechnet werden und insofern seine eventu-
ellen Schadenersatzansprüche schmälern. Der Veranstalter 
muss den Kunden aber schriftlich entweder direkt oder im 
Wege des Vermittlers auf diese Mitteilungspflicht hinge-
wiesen haben. Ebenso muss der Kunde gleichzeitig 
darüber aufgeklärt worden sein, dass eine Unterlassung 
der Mitteilung seine Gewährleistungsansprüche nicht 
berührt, sie allerdings als Mitverschulden angerechnet 
werden kann. 

 

REISEBEDINGUNGEN: 
Allgemeine Reisebedingungen (ARB 1992) 
Anpassung an die Novelle zum Konsumenten-
schutzgesetz BGBl. 247/93 und an das Gewährleistungs-
rechtsÄnderungsgesetz, BGBI. I Nr. 48/2001 
Gemeinsam beraten im Konsumentenpolitischen Bei-rat 
des Bundesministers für Gesundheit, Sport und Konsu-
mentenschutz in Entsprechung des §73 Abs. 1 GewO 1994 
und des §8 der Verordnung des Bundesministers für 
wirtschaftliche Angelegenheiten in der Fassung 1994 über 
die Ausübungsvorschriften  für das Reisebürogewerbe 
(nunmehr §6, gem. BGBl. II Nr. 401/98). 
Das Reisebüro kann als Vermittler (Abschnitt A) 
und/oder als Veranstalter (Abschnitt B) auftreten. 
Der Vermittler übernimmt die Verpflichtung, sich um die 
Besorgung eines Anspruchs auf Leistungen anderer 
(Veranstalter, Transportunternehmen, Hotelier usw.) zu 
bemühen. 
Veranstalter ist das Unternehmen, das entweder mehrere 
touristische Leistungen zu einem Pauschalpreis anbietet 
(Pauschalreise/Reiseveranstaltung) oder einzelne touristi-
sche Leistungen als Eigenleistungen zu erbringen ver-
spricht und dazu im allgemeinen eigene Prospekte, 
Ausschreibungen usw. zur Verfügung stellt. 
Ein Unternehmen, das als Reiseveranstalter auftritt, kann 
auch als Vermittler tätig werden, wenn Fremd-leistungen 
vermittelt werden (z. B. fakultativer Ausflug am Urlaubs-
ort), sofern es auf diese Vermittlerfunktion hinweist. 
Die nachstehenden Bedingungen stellen jenen Ver-
tragstext dar, zu dem üblicherweise Reisebüros als Ver-
mittler (Abschnitt A) oder als Veranstalter (Abschnitt B) 
mit ihren Kunden/Reisenden (Anm.: im Sinne des 
KSchG) Verträge abschließen. 
Die besonderen Bedingungen 
• der vermittelten Reiseveranstalter, 
• der vermittelten Transportunternehmungen (z.B.  
   Bahn, Bus, Flugzeug u. Schiff) und  
• der anderen vermittelten Leistungsträger gehen vor. 
 

A. DAS REISEBÜRO ALS VERMITTLER 
Die nachstehenden Bedingungen sind Grundlagen des 
Vertrages (Geschäftsbesorgungsvertrag), den Kunden 
mit einem Vermittler schließen. 
 1. Buchung/Vertragsabschluß 
Die Buchung kann schriftlich oder (fern)mündlich 
erfolgen. (Fern-)mündliche Buchungen sollten vom 
Reisebüro umgehend schriftlich bestätigt werden. 
Reisebüros sollen Buchungsscheine verwenden, die alle 
wesentlichen Angaben über die Bestellung des Kunden 
unter Hinweis auf die der Buchung zugrundeliegende 
Reiseausschreibung (Katalog, Prospekt usw.) aufweisen. 
Der Vermittler hat im Hinblick auf seine eigene Leistung 
und auf die von ihm vermittelte Leistung des Veranstal-
ters entsprechend §6 der Ausübungsvorschriften für das 
Reisebürogewerbe auf die gegenständlichen 
ALLGEMEINEN REISEBEDINGUNGEN hinzuweisen, 
auf davon abweichende Reisebedingungen nachweislich 
aufmerksam zu machen und sie in diesem Fall vor 
Vertragsabschluß auszuhändigen. 
Soweit Leistungen ausländischer Unternehmer (Leis-
tungsträger, Reiseveranstalter) vermittelt werden, kann 
auch ausländisches Recht zur Anwendung gelangen. 
Derjenige, der für sich oder für Dritte eine Buchung 
vornimmt, gilt damit als Auftraggeber und übernimmt 
mangels anderweitiger Erklärung die Verpflichtungen 
aus der Auftragserteilung gegenüber dem Reisebüro 
(Zahlungen, Rücktritt vom Vertrag usw.). 
Bei der Buchung kann das Reisebüro eine Bearbeitungs-
gebühr und eine (Mindest) Anzahlung verlangen. Die 
Restzahlung sowie der Ersatz von Barauslagen (Tele-
fonspesen, Fernschreibkosten usw.) sind beim Aushändi-
gen der Reisedokumente (dazu gehören nicht Personal-
dokumente) des jeweiligen Veranstalters oder Leistungs-
trägers beim Reisebüro fällig. Reiseunternehmungen, die 
Buchungen entgegennehmen, sind verpflichtet, dem 
Reisenden bei oder unverzüglich nach Vertragsabschluß 
eine Bestätigung über den Reisevertrag (Reisebestäti-
gung) zu übermitteln. 
2. Informationen und sonstige Nebenleistungen 
2.1. Informationen über Pass-, Visa-, Devisen-, 
Zoll- und gesundheitspolizeiliche Vorschriften 
Als bekannt wird vorausgesetzt, dass für Reisen ins 
Ausland in der Regel ein gültiger Reisepass erforderlich 
ist. 
Das Reisebüro hat den Kunden über die jeweiligen 
darüber hinausgehenden ausländischen Pass-, Visa- und 
gesundheitspolizeilichen Einreisevorschriften sowie auf 
Anfrage über Devisen- und Zollvorschriften zu informie-
ren, soweit diese in Österreich in Erfahrung gebracht 

werden können. Im übrigen ist der Kunde für die Einhal-
tung dieser Vorschriften selbst verantwortlich. Nach 
Möglichkeit übernimmt das Reisebüro gegen Entgelt die 
Besorgung eines allenfalls erforderlichen Visums. 
Auf Anfrage erteilt das Reisebüro nach Möglichkeit 
Auskunft über besondere Vorschriften für Ausländer, 
Staatenlose sowie Inhaber von Doppelstaatsbürgerschaf-
ten. 
2.2. Informationen über die Reiseleistung 
Das Reisebüro ist verpflichtet, die zu vermittelnde 
Leistung des Reiseveranstalters oder Leistungsträgers 
unter Bedachtnahme auf die Besonderheiten des jeweils 
vermittelten Vertrages und auf die Gegebenheiten des 
jeweiligen Ziellandes bzw. Zielortes nach besten Wissen 
darzustellen. 
3. Rechtstellung und Haftung 
Die Haftung des Reisebüros erstreckt sich auf: 
- die sorgfältige Auswahl des jeweiligen Veranstalters 
bzw. Leistungsträgers sowie die sorgfältige Auswertung 
von gewonnenen Erfahrungen; 
- die einwandfreie Besorgung von Leistungen einschließ-
lich einer entsprechenden Information des Kunden und 
Ausfolgung der Reisedokumente; 
- die nachweisliche Weiterleitung von Anzeigen, Willens-
erklärungen und Zahlungen zwischen Kunden und 
vermitteltem Unternehmen und umgekehrt (wie z. B. 
von Änderungen der vereinbarten Leistung und des 
vereinbarten Preises, Rücktrittserklärungen, Reklamatio-
nen). 
Das Reisebüro haftet nicht für die Erbringung der von 
ihm vermittelten bzw. besorgten Leistung. 
Das Reiseunternehmen hat dem Kunden mit der Reise-
bestätigung den Firmenwortlaut (Produktname), die 
Anschrift des Reiseveranstalters und gegebenenfalls eines 
Versicherers unter einem bekanntzugeben, sofern sich 
diese Angaben nicht schon im Prospekt, Katalog oder 
sonstigen detaillierten Werbeunterlagen finden. Unter-
lässt es dies, so haftet es dem Kunden als Veranstalter 
bzw. Leistungsträger. 
4. Leistungsstörungen 
Verletzt das Reisebüro die ihm aus dem Vertragsverhält-
nis obliegenden Pflichten, so ist es dem Kunden zum 
Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet, 
wenn es nicht beweist, dass ihm weder Vorsatz noch 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen. 
Für Vertragsverletzungen auf Grund minderen Ver-
schuldens ist das Reisebüro dem Kunden zum Ersatz 
eines daraus entstandenen Schadens bis zur Höhe der 
Provision des vermittelten Geschäftes verpflichtet. 
 

B. DAS REISEBÜRO ALS VERANSTALTER 
Die nachstehenden Bedingungen sind Grundlagen des 
Vertrages - in der Folge Reisevertrag genannt -, den 
Buchende mit einem Veranstalter entweder direkt oder 
unter Inanspruchnahme eines Vermittlers schließen. Für 
den Fall des Direktabschlusses treffen den Veranstalter 
die Vermittlerpflichten sinngemäß. 

VERANSTALTER. Naturfreunde Touristik GesmbH 
3100 St. Pölten, Hess-Straße 4/2 
Wir anerkennen grundsätzlich die gegenständlichen 
ALLGEMEINEN REISEBDINGUNEN; Abweichungen 
sind gemäß §6 der Ausübungsvorschriften durch Ein-
rahmung ersichtlich gemacht. 
 

1. Buchung/Vertragsabschluß 
Der Reisevertrag kommt zwischen dem Buchenden und 
dem Veranstalter dann zustande, wenn Übereinstim-
mung über die wesentlichen Vertragsbestandteile (Preis, 
Leistung und Termin) besteht. Dadurch ergeben sich 
Rechte und Pflichten für den Kunden. 
2. Wechsel in der Person des Reiseteilnehmers 
Ein Wechsel in der Person des Reisenden ist dann mög-
lich, wenn die Ersatzperson alle Bedingungen für die 
Teilnahme erfüllt und kann auf zwei Arten erfolgen. 
2.1. Abtretung des Anspruchs auf Reiseleistung 
Die Verpflichtungen des Buchenden aus dem Reisevertrag 
bleiben aufrecht, wenn er alle oder einzelne Ansprüche 
aus diesem Vertrag an einen Dritten abtritt. In diesem Fall 
trägt der Buchende die sich daraus ergebenden Mehrkos-
ten. 
2.2. Übertragung der Reiseveranstaltung 
Ist der Kunde gehindert, die Reiseveranstaltung anzutre-
ten, so kann er das Vertragsverhältnis auf eine andere 
Person übertragen. Die Übertragung ist dem Veranstalter 
entweder direkt oder im Wege des Vermittlers binnen 
einer angemessenen Frist vor dem Abreisetermin mitzu-
teilen. Der Reiseveranstalter kann eine konkrete Frist 
vorweg bekanntgeben. Der Überträger und der Erwerber 
haften für das noch unbeglichene Entgelt sowie gegebe-

nenfalls für die durch die Übertragung entstandenen 
Mehrkosten zu ungeteilter Hand. 
Ein Wechsel in der Person des Reiseteilnehmers ist nur 
nach den besonderen Bestimmungen der jeweiligen 
Leistungsträger (Fluglinien, Reederei, etc.) möglich und 
muss spätestens 14 Tage vor Reiseantritt erfolgen. Unse-
re Umbuchungsgebühr beträgt € 45,-- pro Person. 

3. Vertragsinhalt, Informationen und sonstige 
Nebenleistungen 
Über die auch den Vermittler treffenden Informations-
pflichten (nämlich Informationen über Pass-, Visa-, 
Devisen, Zoll- und gesundheitspolizeiliche Einreisevor-
schriften) hinaus hat der Veranstalter in ausreichender 
Weise über die von ihm angebotene Leistung zu infor-
mieren. Die Leistungsbeschreibungen im zum Zeitpunkt 
der Buchung gültigen Katalog bzw. Prospekt sowie die 
weiteren darin enthaltenen Informationen sind Gegen-
stand des Reisevertrages, es sei denn, dass bei der Bu-
chung anderslautende Vereinbarungen getroffen wur-
den. Es wird aber empfohlen, derartige Vereinbarungen 
unbedingt schriftlich festzuhalten. 
4. Reisen mit besonderen Risken 
Bei Reisen mit besonderen Risken (z.B. Expeditionscha-
rakter) haftet der Veranstalter nicht für die Folgen, die 
sich im Zuge des Eintrittes der Risken ergeben, wenn dies 
außerhalb seines Pflichtenbereiches geschieht. 
Unberührt bleibt die Verpflichtung des Reiseveranstal-
ters, die Reise sorgfältig vorzubereiten und die mit der 
Erbringung der einzelnen Reiseleistungen beauftragten 
Personen und Unternehmen sorgfältig auszuwählen. 
5. Rechtsgrundlagen bei Leistungsstörungen 
5.1. Gewährleistung 
Der Kunde hat bei nicht oder mangelhaft erbrachter 
Leistung einen Gewährleistungsanspruch. 
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass ihm 
der Veranstalter an Stelle seines Anspruches auf Wand-
lung oder Preisminderung in angemessener Frist eine 
mangelfreie Leistung erbringt oder die mangelhafte 
Leistung verbessert. 
Abhilfe kann in der Weise erfolgen, dass der Mangel 
behoben wird oder eine gleich- oder höherwertige 
Ersatzleistung, die auch die ausdrückliche Zustimmung 
des Kunden findet, erbracht wird.  
5.2. Schadenersatz 
Verletzen der Veranstalter oder seine Gehilfen schuldhaft 
die dem Veranstalter aus dem Vertragsverhältnis oblie-
genden Pflichten, so ist dieser dem Kunden zum Ersatz 
des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. 
Soweit der Reiseveranstalter für andere Personen als 
seine Angestellten einzustehen hat, haftet er - ausge-
nommen in Fällen eines Personenschadens - nur, wenn er 
nicht beweist, dass diese weder Vorsatz noch grobe 
Fahrlässigkeit treffen. 
Außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit trifft den 
Reiseveranstalter keine Haftung für Gegenstände, die 
üblicherweise nicht mitgenommen werden, außer er hat 
diese in Kenntnis der Umstände in Verwahrung ge-
nommen. 
Es wird daher dem Kunden empfohlen, keine Gegen-
stände besonderen Werts mitzunehmen. Weiters wird 
empfohlen, die mitgenommenen Gegenstände ord-
nungsgemäß zu verwahren. 
5.3. Mitteilung von Mängeln 
Der Kunde hat jeden Mangel der Erfüllung des Vertrages, 
den er während der Reise feststellt, unverzüglich einem 
Repräsentanten des Veranstalters mitzuteilen. Dies setzt 
voraus, dass ihm ein solcher bekanntgegeben wurde und 
dieser an Ort und Stelle ohne nennenswerte Mühe er-
reichbar ist. Die Unterlassung dieser Mitteilung ändert 
nichts an den unter 5.1. beschriebenen Gewährleistungs-
ansprüchen des Kunden. Sie kann ihm aber als Mitver-
schulden angerechnet werden und insofern seine eventu-
ellen Schadenersatzansprüche schmälern. Der Veranstalter 
muss den Kunden aber schriftlich entweder direkt oder im 
Wege des Vermittlers auf diese Mitteilungspflicht hinge-
wiesen haben. Ebenso muss der Kunde gleichzeitig 
darüber aufgeklärt worden sein, dass eine Unterlassung 
der Mitteilung seine Gewährleistungsansprüche nicht 
berührt, sie allerdings als Mitverschulden angerechnet 
werden kann. 

Europäische Reiseversicherung AG, Kratochwjlestr. 4, 1220 Wien.

 

Gegebenenfalls empfiehlt es sich, in Ermangelung eines 
örtlichen Repräsentanten entweder den jeweiligen Leis-
tungsträger (z. B. Hotel, Fluggesellschaft) oder direkt den 
Veranstalter über Mängel zu informieren und Abhilfe zu 
verlangen. 
5.4. Haftungsrechtliche Sondergesetze 
Der Veranstalter haftet bei Flugreisen unter anderem nach 
dem Warschauer Abkommen und seinem Zusatzabkom-
men, bei Bahn- und Busreisen nach dem Eisenbahn- und 
Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz. 
6. Geltendmachung von allfälligen Ansprüchen 
Um die Geltendmachung von Ansprüchen zu erleichtern, 
wird dem Kunden empfohlen, sich über die Nichterbrin-
gung oder mangelhafte Erbringung von Leistungen 
schriftliche Bestätigungen geben zu lassen bzw. Belege, 
Beweise, Zeugen zu sichern. 
Gewährleistungsansprüche von Verbrauchern können 
innerhalb von 2 Jahren geltend gemacht werden.  
Schadenersatzansprüche verjähren nach 3 Jahren. 
Es empfiehlt sich im Interesse des Reisenden, Ansprüche 
unverzüglich nach Rückkehr von der Reise direkt beim 
Veranstalter oder im Wege des vermittelnden Reisebüros 
geltend zu machen, da mit zunehmender Verzögerung mit 
Beweisschwierigkeiten zu rechnen ist. 
7. Rücktritt vom Vertrag 
7.1. Rücktritt des Kunden vor Antritt der Reise 
a) Rücktritt ohne Stornogebühr 
Abgesehen von den gesetzlich eingeräumten Rücktritts-
rechten kann der Kunde, ohne dass der Veranstalter gegen 
ihn Ansprüche hat, in folgenden, vor Beginn der Leistung 
eintretenden Fällen zurücktreten: 
Wenn wesentliche Bestandteile des Vertrages, zu denen 
auch der Reisepreis zählt erheblich geändert werden.  
In jedem Fall ist die Vereitelung des bedungenen Zwecks 
bzw. Charakters der Reiseveranstaltung, sowie eine gemäß 
Abschnitt 8.1. vorgenommene Erhöhung des vereinbarten 
Reisepreises um mehr als 10 Prozent eine derartige Ver-
tragsänderung. 
Der Veranstalter ist verpflichtet, entweder direkt oder im 
Wege des vermittelnden Reisebüros dem Kunden die 
Vertragsänderung unverzüglich zu erklären und ihn dabei 
über die bestehende Wahlmöglichkeit entweder die 
Vertragsänderung zu akzeptieren oder vom Vertrag 
zurückzutreten, zu belehren; der Kunde hat sein Wahlrecht 
unverzüglich auszuüben. 
Sofern den Veranstalter ein Verschulden am Eintritt des 
den Kunden zum Rücktritt berechtigenden Ereignisses 
trifft, ist der Veranstalter diesem gegenüber zum Schaden-
ersatz verpflichtet. 
b) Anspruch auf Ersatzleistung 
Der Kunde kann, wenn er von den Rücktrittsmöglichkeiten 
laut lit. a nicht Gebrauch macht und bei Stornierung des 
Reiseveranstalters ohne Verschulden des Kunden, an Stelle 
der Rückabwicklung des Vertrages dessen Erfüllung durch 
die Teilnahme an einer gleichwertigen anderen Reisever-
anstaltung verlangen, sofern der Veranstalter zur Erbrin-
gung dieser Leistung in der Lage ist. 
Neben dem Anspruch auf ein Wahlrecht steht dem Kun-
den auch ein Anspruch auf Schadenersatz wegen Nichter-
füllung des Vertrages zu, sofern nicht die Fälle des 7.2. zum 
Tragen kommen. 
c) Rücktritt mit Stornogebühr 
Die Stornogebühr steht in einem prozentuellen Verhältnis 
zum Reisepreis und richtet sich bezüglich der Höhe nach 
dem Zeitpunkt der Rücktrittserklärung und der jeweiligen 
Reiseart. Als Reisepreis bzw. Pauschalpreis ist der Gesamt-
preis der vertraglich vereinbarten Leistung zu verstehen. 
Der Kunde ist in allen nicht unter lit. a genannten Fällen 
gegen Entrichtung einer Stornogebühr berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten. Im Falle der Unangemessenheit 
der Stornogebühr kann diese vom Gericht gemäßigt 
werden. Je nach Reiseart ergeben sich pro Person folgende 
Stornosätze: 
1. Sonderflüge (Charter), Gruppen-IT (Gruppenpauschal-
reisen im Linienverkehr), Autobusgesellschaftsreisen 
(Mehrtagesfahrten) 
bis 30. Tag vor Reiseantritt 10% 
ab 29. bis 20. Tag vor Reiseantritt 25% 
ab 19. bis 10. Tag vor Reiseantritt 50% 
ab 9. bis 4. Tag vor Reiseantritt 65% 
ab dem 3. Tag (72 Stunden) vor Reiseantritt 85% des RP. 
2. Einzel-IT (individuelle Pauschalreisen im Linienverkehr), 
Bahngesellschaftsreisen (ausgenommen Sonderzüge) 
bis 30. Tag vor Reiseantritt 10% 
ab 29. bis 20. Tag vor Reiseantritt 15% 
ab 19. bis 10. Tag vor Reiseantritt 20% 
ab 9. bis 4. Tag vor Reiseantritt 30% 
ab dem 3. Tag (72 Stunden) vor Reiseantritt 45% des 

Reisepreises. 
Für Hotelunterkünfte, Ferienwohnungen, Schiffsreisen, 
Bus-Eintagesfahrten, Sonderzüge und Linienflugreisen zu 
Sondertarifen gelten besondere Bedingungen. 
Bis zum 34. Tag vor Reiseantritt 10% 
33.  bis 22. Tag vor Reiseantritt 25% 
21.  bis 25 Tag vor Reiseantritt 50% 
Ab 14. Tag vor Reiseantritt 90% 
Besondere Stornobedingungen bei Veranstaltungen 
der Naturfreunde Touristik GesmbH. 
Pro Person gelten folgende  Stornosätze 
bis 30. Tag vor Reiseantritt 20% 
ab 29. bis 20. Tag vor Reiseantritt 50% 
ab 19. bis 10. Tag vor Reiseantritt 65% 
ab 9. bis 4. Tag vor Reiseantritt 85% 
ab dem 3. Tag (72 Std) bzw. Nichterscheinen 100% des 
Reisepreises 

RÜCKTRITTSERKLÄRUNG 
Beim Rücktritt vom Vertrag ist zu beachten: 
Der Kunde (Auftraggeber) kann jederzeit dem Reisebüro, 
bei dem die Reise gebucht wurde, mitteilen, dass er vom 
Vertrag zurücktritt.  
Die Stornierung muss unbedingt erfolgen: 
• mittels eingeschriebenen Briefes oder 
• pers. mit gleichzeitiger schriftlicher Erklärung zu tun. 
d) No-Show 
No-show liegt vor, wenn der Kunde der Abreise fernbleibt, 
weil es ihm am Reisewillen mangelt oder wenn er die 
Abreise wegen einer ihm unterlaufenen Fahrlässigkeit oder 
wegen eines ihm widerfahrenen Zufalls versäumt. Ist 
weiters klargestellt, dass der Kunde die verbleibende 
Reiseleistung nicht mehr in Anspruch nehmen kann oder 
will, hat er bei Reisearten laut lit. c 1. (Sonderflüge, usw.) 
85%, bei den Reisearten laut lit. c 2. (Einzel-IT, usw.) 45% des 
Reisepreises zu bezahlen. 

No-Show: 100% des Reisepreises 
Im Falle der Unangemessenheit der obgenannten Sätze 
können diese vom Gericht im Einzelfall gemäßigt werden. 
7.2. Rücktritt des Veranstalters vor Antritt der Reise 
a) Der Veranstalter wird von der Vertragserfüllung befreit, 
wenn eine in der Ausschreibung von vornherein bestimmte 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird und dem Kunden 
die Stornierung innerhalb der in der Beschreibung der 
Reiseveranstaltung angegebenen oder folgenden Fristen 
schriftlich mitgeteilt wurde: 
• bis zum 20. Tag vor Reiseantritt bei Reisen von mehr als 6 
Tagen,  
• bis zum 7. Tag vor Reiseantritt bei Reisen von 2 bis 6 Tagen, 
• bis 48 Stunden vor Reiseantritt bei Tagesfahrten. 
Trifft den Veranstalter an der Nichterreichung der Mindest-
teilnehmerzahl ein über die leichte Fahrlässigkeit hinausge-
hendes Verschulden, kann der Kunde Schadenersatz verlan-
gen; dieser ist mit der Höhe der Stornogebühr pauschaliert. 
Die Geltendmachung eines diesen Betrag übersteigenden 
Schadens wird nicht ausgeschlossen. 
b) Die Stornierung erfolgt auf Grund höherer Gewalt, d.h. auf 
Grund ungewöhnlicher und unvorhersehbarer Ereignisse, 
auf die derjenige, der sich auf höhere Gewalt beruft, keinen 
Einfluß hat und deren Folgen trotz Anwendung der gebote-
nen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können. Hiezu 
zählt jedoch nicht die Überbuchung, wohl aber staatliche 
Anordnungen, Streiks, Krieg oder kriegsähnliche Zustände, 
Epidemien, Naturkatastrophen usw. 
c) In den Fällen a) und b) erhält der Kunde den eingezahlten 
Betrag zurück. Das Wahlrecht gemäß 7.1.b, 1. Absatz steht 
ihm zu. 
7.3. Rücktritt des Veranstalters nach Antritt der Reise 
Der Veranstalter wird von der Vertragserfüllung dann 
befreit, wenn der Kunde im Rahmen einer Gruppenreise 
die Durchführung der Reise durch grob ungebührliches 
Verhalten, ungeachtet einer Abmahnung, nachhaltig stört. 
In diesem Fall ist der Kunde, sofern ihn ein Verschulden 
trifft, dem Veranstalter gegenüber zum Ersatz des Scha-
dens verpflichtet. 
8. Änderungen des Vertrages 
8.1. Preisänderungen 
Der Veranstalter behält sich vor, den mit der Buchung 
bestätigten Reisepreis aus Gründen, die nicht von seinem 
Willen abhängig sind, zu erhöhen, sofern der Reisetermin 
mehr als zwei Monate nach dem Vertragsabschluß liegt. 
Derartige Gründe sind ausschließlich die Änderung der 
Beförderungskosten - etwa der Treibstoffkosten - der Abga-
ben für bestimmte Leistungen, wie Landegebühren, Ein- oder 
Ausschiffungsgebühren in Häfen und entsprechende 
Gebühren auf Flughäfen oder die für die betreffende Reise-
veranstaltung anzuwendenden Wechselkurse.  
Bei einer Preissenkung aus diesen Gründen ist diese an den 
Reisenden weiterzugeben. 

Innerhalb der Zweimonatsfrist können Preiserhöhungen nur 
dann vorgenommen werden, wenn die Gründe hiefür bei 
der Buchung im einzelnen ausgehandelt und am Buchungs-
schein vermerkt wurden. 
Ab dem 20. Tag vor dem Abreisetermin gibt es keine Preis-
änderung. 
Eine Preisänderung ist nur dann zulässig, wenn bei Vorliegen 
der vereinbarten Voraussetzungen auch eine genaue Angabe 
zur Berechnung des neuen Preises vorgesehen ist. Dem 
Kunden sind Preisänderungen und deren Umstände unver-
züglich zu erklären. 
Bei Änderungen des Reisepreises um mehr als 10% ist ein 
Rücktritt des Kunden vom Vertrag ohne Stornogebühr 
jedenfalls möglich (siehe Abschnitt 7.1.a.). 
8.2. Leistungsänderungen nach Antritt der Reise 
• Bei Änderungen, die der Veranstalter zu vertreten hat, 
gelten jene Regelungen, wie sie in Abschnitt 5 (Rechts-
grundlagen bei Leistungsstörungen) dargestellt sind. 
• Ergibt sich nach der Abreise, dass ein erheblicher Teil der 
vertraglich vereinbarten Leistungen nicht erbracht wird oder 
nicht erbracht werden kann, so hat der Veranstalter ohne 
zusätzliches Entgelt angemessene Vorkehrungen zu treffen, 
damit die Reiseveranstaltung weiter durchgeführt werden 
kann. Können solche Vorkehrungen nicht getroffen werden 
oder werden sie vom Kunden aus triftigen Gründen nicht 
akzeptiert, so hat der Veranstalter ohne zusätzliches Entgelt 
gegebenenfalls für eine gleichwertige Möglichkeit zu sorgen, 
mit der der Kunde zum Ort der Abreise oder an einen 
anderen mit ihm vereinbarten Ort befördert wird. Im übrigen 
ist der Veranstalter verpflichtet, bei Nichterfüllung oder 
mangelhafter Erfüllung des Vertrages dem Kunden zur 
Überwindung von Schwierigkeiten nach Kräften Hilfe zu 
leisten. 
9. Auskunftserteilung an Dritte 
Auskünfte über die Namen der Reiseteilnehmer und die 
Aufenthaltsorte von Reisenden werden an dritte Personen 
auch in dringenden Fällen nicht erteilt, es sei denn, der 
Reisende hat eine Auskunftserteilung ausdrücklich ge-
wünscht. Die durch die Übermittlung dringender Nach-
richten entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Kunden. 
Es wird daher den Reiseteilnehmern empfohlen, ihren 
Angehörigen die genaue Urlaubsanschrift bekanntzuge-
ben. 
10. Allgemeines 
Die unter B angeführten Abschnitte 7.1. lit. c, vormals lit.b 
(Rücktritt), 7.1. lit d, vormals lit. c (No-show) sowie 8.1. 
(Preisänderungen) sind als unverbindliche Verbandsemp-
fehlung unter 1 Kt 718/91-3 und sind nunmehr als solche 
unter 25 Kt 793/96-3 im Kartellregister eingetragen. 
11. Besondere Bedingungen 
11.1. Sonderwünsche 
Diese werden an die Leistungsträger weitergeleitet, sind 
aber nicht Vertragsbestandteil. 
11.2. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
Diese werden nicht rückerstattet. 
11.3. Änderungen von Leistungsträgern 
Der kurzfristige Austausch von Leistungsträgern durch 
gleichwertige andere ist zulässig und keine Vertragsände-
rung. 
11.4. Kinderermäßigung 
Stichtag ist der Reiseantritt. Die Ermäßigung wird nur bis 
zur Erreichung (Geburtstag) des jeweils maßgeblichen 
Lebensjahres gewährt. 
11.5. Im Reisepreis nicht inbegriffen 
Im Reisepreis nicht inbegriffen sind Flughafentaxen, 
Sicherheitsgebühren, Visagebühren, Trinkgelder, pers. 
Dienstleistungen, Beförderung von Übergepäck, etc. 
11.6. Mindestteilnehmerzahl 
Wie bei der jeweiligen Ausschreibung angegeben. 
IHRE SICHERHEIT IST UNS EIN ANLIEGEN! 
Entsprechend der Reisebürosicherungsverordnung (RSV) erfolgte 
die Eintragung ins Veranstalterverzeichnis des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Arbeit mit der Nummer 1998/0448. 
Die eingezahlten Kundengelder für unsere Reisen sind durch eine 
Bankgarantie der Bank für Arbeit und Wirtschaft AG gesichert.  
Die Abwicklung allfälliger Ansprüche erfolgt durch den Verein der 
Interessensgemeinschaft der Pauschalreiseveranstalter, p.A. 
Europäische Reiseversicherung AG, 1090 Wien, Augasse 5-7. An 
diese sind sämtliche Ansprüche bei sonstigem Anspruchsverlust 
innerhalb von 8 Wochen nach Eintritt der §1 Abs. 3 der RSV 
genannten Ereignisse anzumelden 

Europäische Reiseversicherung AG, Kratochwjlestr. 4, 1220 Wien.

Hinweise zum Risiko bei Erlebnisreisen mit Abenteuercharakter 
(insbesondere Trekkingreisen): Bei dieser Reise gibt es Einschrän-
kungen bei Komfort und Sicherheitsstandards. Der Gesundheitszu-
stand, sowie die körperliche Fitness und Belastbarkeit, müssen den 
Anforderungen der Reise entsprechen. Die Teilnahme erfolgt auf Ba-
sis als selbständiger Wanderer, bzw. Bergsteiger. Die Anforderungen 
an die Trittsicherheit, Kondition und den Gesundheitszustand sind 
im Reiseprogramm beschrieben. Diese sind durch den Teilnehmer 
in Eigenverantwortung sorgfältig zu prüfen und ernst zu nehmen. 
Diese Reise führt uns in auch in abgelegene und wenig erschlossene 
Gebiete. In diesem Land sind die Möglichkeiten bei Rettungseinsät-
zen und medizinischer Betreuung nur eingeschränkt gegeben und 
nicht mit den Möglichkeiten in Österreich zu vergleichen. Krankheit 
und Verletzungen können dadurch schwerwiegende Folgen haben. 
Es wird von jedem Teilnehmer ein großes Maß an Eigenverantwor-
tung und ein erhöhtes Maß an Risikobereitschaft vorausgesetzt. 
Sämtliche Mehrkosten für den Teilnehmer, aber auch für Begleitper-
sonen (z.B. dem Reisebegleiter), die beim Abbruch der Tour aufgrund 
von Krankheit, Überlastung, oder Unfall entstehen, sind vom Teil-
nehmer zu tragen. Im Falle einer Krankheit, oder eines Unfalls, wird 
der Reiseleiter/-begleiter nach bestem Wissen versuchen, den Teil-
nehmer zu unterstützen, gegebenenfalls auch bis zu einem sicheren 
Ort zurückzubegleiten. Die jeweiligen Umstände und Möglichkeiten 
sind zu berücksichtigen.
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- Druck- und Satzfehler vorbehalten. 
- Änderungen durch Flugzeitenverschiebung sowie witterungsbedingte Programmänderungen und Preisänderungen 

  sind dem Veranstalter vorbehalten. 
- Bitte beachten Sie die Einreisebestimmungen und die erforderlichen Reisedokumente der Detailprogramme. 

- Bitte beachten Sie, dass andere Länder und Kulturen nicht mit der österreichischen Wohnkultur zu vergleichen sind. 
  Wir bemühen uns jedoch, gute und landestypische Unterkünfte anzubieten.

- Wir denken nachhaltig: Beim Cradle to CradleTM-Konzept gibt es keinen Abfall. Wie in der Natur bleiben alle Substanzen 
in Kreisläufen erhalten. Cradle to CradleTM-Druckprodukte von gugler* pure print wurden für den Recyclingprozess optimiert.

NATURFREUNDE TOURISTIK GESMBH
Hessstraße 4/2 | 3100 St. Pölten

Tel: +43 (0)2742/357211 | Fax: +43 (0)2742/3572119
Email: niederoesterreich@naturfreunde.at

Website: www.niederoesterreich.naturfreunde.at
Facebook: Naturfreunde Niederösterreich
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